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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit den Anträgen des Bundesrats aus dem
Vorjahr zur Verwendung der verfügbaren Goldbestände. Dabei wich er, mit dem
Einverständnis des Bundesrats, von dessen Vorschlag ab, die Verwendung der nicht für
die Solidaritätsstiftung benötigten Gelder erst später in einem Gesetz zu regeln. Seine
WAK argumentierte, diese Verteilungsfrage sei von derartiger Bedeutung, dass sie im
Rahmen einer Übergangsbestimmung auf Verfassungsebene entschieden werden
müsse. Dies biete zudem den Vorteil, der Goldinitiative der SVP einen direkten
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Der Ständerat beschloss auf Antrag seiner WAK,
dass der gesamte Verkaufserlös der 1300 t Gold (rund 18 Mia Fr.) in einen auf 30 Jahre
befristeten Fonds einfliessen soll, welcher bewirtschaftet wird und dessen Substanz
real erhalten werden muss. Die Fondserträge sollen zu je einem Drittel der
Solidaritätsstiftung, der AHV und den Kantonen zukommen. Ein Antrag Hess (fdp, OW),
auf die Solidaritätsstiftung zu verzichten und zwei Drittel der Fondserträge an die
Kantone zu überweisen, wurde mit 35:9 Stimmen abgelehnt. Bei der Beratung des
Gesetzes über den Zweck und die Organisation der Solidaritätsstiftung hielt sich der
Rat weitgehend an die Vorgaben des Bundesrats. Zu Reden gab insbesondere ein knapp
abgelehnter Antrag der Kommissionsmehrheit, dass die Mitglieder des Stiftungsrats
nicht älter als 40 Jahre sein dürfen. Die Kommissionsmehrheit wollte damit zusätzlich
verdeutlichen, dass diese Stiftung zukunftsgerichteten Projekten verpflichtet ist und
nichts mit der schweizerischen Politik während des 2. Weltkriegs zu tun hat. 1

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.06.2001
HANS HIRTER

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

In den neun Kantonen LU, BL, SG, AG, TG, TI, VS, VD und NE waren zweite Wahlgänge
notwendig. Ende November standen die letzten Resultate fest. Parteipolitisch hat sich
die Zusammensetzung auch nach den zweiten Wahlgängen nur gering verändert.
Nachdem der LdU bereits 1998 nach dem Rücktritt von Monika Weber (ZH) in den
Ersatzwahlen seinen Sitz verloren hatte, musste nun auch die LP ihre beiden Mandate
hergeben. Die Bisherigen Rochat (lp, VD) und Cavadini (lp, NE) wurden durch zwei
Sozialdemokraten ersetzt. Zu einem Intermezzo zwischen der CVP und der FDP kam es
im Kanton St. Gallen. Der aus dem Nationalrat wechselnde CVP-Kandidat Eugen David
schaffte im ersten Wahlgang das absolute Mehr nicht. Die FDP, die Erika Forster im
ersten Wahlgang durchgebracht hatte, wollte vorerst David nicht unterstützen, weil er
zu weit links stehen würde. Schliesslich beschlossen sie Stimmfreigabe und David wurde
mit grossem Vorsprung auf den SVP-Kandidaten gewählt. Die FDP, zusammen mit dem
Parteilosen Hess (OW), stellt neu 18 Mandate und bleibt weiterhin stärkste Kraft im
Ständerat. Die CVP erreichte mit 15 Sitzen ihr schlechtestes Resultat seit 1896. Die SVP
vermochte die im Verlauf der letzten Legislatur bei Ersatzwahlen in den Kantonen
Zürich und Glarus gewonnenen zwei Sitze zu halten und kam insgesamt auf sieben
Mandate. Dank einem Sitzgewinn steigerte die SP ihre Vertretung auf sechs. Die
Regierungsparteien sind damit in der kleinen Kammer unter sich. Von 23 Ständeräten,
die sich der Wiederwahl stellten, wurden 20 im Amt bestätigt. Der Ständerat zählte in
der Wintersession 20 neue Gesichter und hat sich damit gegenüber 1995 (17 Neue)
stärker erneuert. Unter den Neugewählten sind sieben ehemalige Nationalräte
vertreten. Weitgehend stabil blieb die Frauenvertretung. Im Vergleich zu den Wahlen
1995 sitzt 1999 eine Frau mehr im Rat (9), wobei der Frauenanteil im Laufe der
Legislatur durch den Rücktritt von Monika Weber (ldu, ZH) zwischenzeitlich auf sieben
Frauen gefallen war. 2

WAHLEN
DATUM: 25.10.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Bei den Ständeratswahlen im Oktober ging es um die Besetzung von 41 Sitzen. Ihre
Ständeratssitze bereits besetzt hatten die Kantone Zug mit Peter Bieri (cvp) und Rolf
Schweiger (fdp) sowie Appenzell Innerrhoden mit Ivo Bischofberger (cvp). Zu einer
stillen Wahl kam es in Obwalden (Hans Hess, fdp) und in Nidwalden (Paul Niederberger,
cvp). In Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Uri hatten die bisherigen Ständeräte keine
Herausforderer und wurden problemlos gewählt. Unverändert blieb die
Ständeratsvertretung auch in den Kantonen Schwyz, Graubünden, Schaffhausen,
Solothurn und Thurgau. 3

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Im Kanton Obwalden wurde der amtierende Hans Hess (fdp) vom Juso-Kandidaten
Bashkim Rexhepi herausgefordert. Die Juso wollte mit ihrer Kandidatur unter anderem
gegen die drohende, von ihr als undemokratisch taxierte stille Wahl protestieren.
Rexhepi hatte freilich mit seinen 2'170 Stimmen keine Chance. Hess wurde mit 12'739
Stimmen bestätigt. 4

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Der Altersschnitt im Nationalrat betrug nach den Wahlen rund 50 Jahre und war damit
leicht tiefer als 2007 (51 Jahre). Der jüngste Nationalrat war der 24-jährige Mathias
Reynard (sp, VS), Jacques Neirynck (cvp, VD) war mit 80 Jahren wie bereits vier Jahre
zuvor der älteste Volksvertreter. Die kleine Kammer wies wie gewohnt einen höheren
Altersschnitt auf. Das Durchschnittsalter betrug hier 55 Jahre. Auch im Ständerat fand
eine geringfügige Verjüngung statt. Der jüngste Ständerat war der 32jährige Raphaël
Comte (fdp, NE). Hans Hess (fdp, OW), der den Kanton Obwalden seit 1998 im Ständerat
vertrat, war das älteste Mitglied der kleinen Kammer (66 Jahre). Mit durchschnittlich 46
Jahren stellte die GLP die jüngste Fraktion. Am anderen Ende der Altersskala fand sich
die BDP mit einem Altersdurchschnitt von rund 53 Jahren. 5

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Anlässlich der eidgenössischen Wahlen traten 26 Nationalrätinnen und Nationalräte
und 11 Ständerätinnen und Ständeräte nicht mehr an. Die Zahl verringerte sich damit
im Vergleich zu 2011, als im Nationalrat 38 und im Ständerat 12 Rücktritte zu
verzeichnen waren. In der grossen Kammer musste die SVP die meisten Nachfolger
finden, da sich neun ihrer Vertreterinnen und Vertreter nicht mehr zur Wahl stellten.
Bei der SP waren es fünf, bei der FDP und den Grünen vier und bei der CVP drei
Nationalratsmitglieder, die ersetzt werden mussten. Von der BDP legte nur der Bündner
Nationalrat Hansjörg Hassler sein Amt nieder, während bei der GLP alle Bisherigen
erneut kandidierten. In der kleinen Kammer musste die CVP vier und die FDP fünf
Abgänge verkraften. Bei den Christdemokraten betraf dies die Ständeräte Peter Bieri
(Zug), René Imoberdorf (Wallis), Paul Niederberger (Nidwalden) und Urs Schwaller
(Freiburg); bei den Freisinnigen Hans Altherr (Appenzell Ausserrhoden), Christine
Egerszegi (Aargau), Felix Gutzwiller (Zürich), Hans Hess (Obwalden) und Georges Theiler
(Luzern). Die Grünliberalen waren mit der schwierigen Situation konfrontiert, dass ihre
einzigen beiden Ständeratsmitglieder – Verena Diener (Zürich) und Markus Stadler (Uri)
– gleich beide den Rücktritt bekanntgaben.

WAHLEN
DATUM: 17.10.2015
ANDREA DENZ

Bei den Ständeratswahlen im Kanton Obwalden musste der langjährige FDP-Vertreter
Hans Hess ersetzt werden. Hess hatte nach 17 Jahren Amtszeit seinen Rücktritt vom
«Stöckli» angekündigt. Um den Obwaldner Sitz stritten sich in der Folge drei
Kandidaten. Die Freisinnigen versuchten ihn mit André Windlin zu halten. Die CVP
präsentierte mit Erich Ettlin eine bekannte Persönlichkeit, die allerdings keine
Parlamentserfahrung aufweisen konnte. Die SVP wollte sich schliesslich mit Adrian
Halter ebenfalls ins Rennen um das Mandat einbringen.
Im Kanton war eine gewisse Überraschung zu spüren, dass der Ständeratswahlkampf
wieder einmal ausgeglichen und spannend werden würde – Hess war zweimal in stiller
Wahl gewählt worden und hatte sich 2011 lediglich gegen einen chancenlosen
Aussenseiter durchsetzen müssen. Insbesondere die Kandidatur von Erich Ettlin als
CVP-Kandidat wurde als Coup und geschickter Schachzug bezeichnet. Ettlin war Leiter
einer Steuerabteilung sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Treuhandbüro und
galt in der kantonalen Wirtschaftslandschaft als sehr gut vernetzt. Zwar fehlte ihm die
Legislativ-Erfahrung, aber er hatte sich zwischen 1996 und 2001 als Vorsteher der
kantonalen Steuerverwaltung einige politische Erfahrung aneignen können. Bei der auf
die Sitzverteidigung erpichten FDP zeigte man entsprechend einigen Respekt vor der
CVP-Kandidatur. Der freisinnige Kandidat André Windlin war Meisterlandwirt und als

WAHLEN
DATUM: 15.11.2015
ANDREA DENZ
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Gemeindepräsident von Kerns ein bekannter Lokalpolitiker. Die SVP schliesslich hatte
zwar früh eine Kandidatur angekündigt, präsentierte ihren Kandidaten Adrian Halter
aber erst Ende August. Der Sarner Unternehmer war bis 2012 Kantonsrat. Alle drei
Kandidaten vertraten klar bürgerliche Positionen die sich rechts der Mitte befanden.
Etwas überraschend unterstützte die SP den FDP-Kandidaten Windlin, welcher laut den
Sozialdemokraten in den Hearings am überzeugendsten war. Während Halter mit seinen
Ansichten als typischer SVP-Kandidat galt, war in den Medien immer wieder die Rede
davon wie nahe sich CVP-Kandidat Ettlin und FDP-Mann Windlin politisch standen.
Dementsprechend schwer tat man sich, ein Abschneiden im ersten Wahlgang zu
prognostizieren.

In diesem tat sich Erich Ettlin dann mit 6'754 Stimmen als relativ klarer Spitzenreiter
hervor. FDP-Kandidat André Windlin holte als Zweitplatzierter 4'306 Stimmen. SVP-
Mann Adrian Halter erhielt 4'023 Stimmen. Am Tag nach dem ersten Wahlgang
entschied sich die SVP, ihren Kandidaten zurückzuziehen. Da die SVP-Kandidatur für
den Nationalrat ebenfalls gescheitert war, blieb Obwalden der einzige Innerschweizer
Kanton, aus welchem die Volkspartei keinen Vertreter nach Bern schicken würde. Die
SVP empfahl für den zweiten Durchgang den FDP-Kandidaten Windlin. Bei der SP gab es
heftige Diskussionen, ob Windlin weiterhin offiziell unterstützt werden sollte. Auf der
eine Seite war zu hören, dass ein Abwenden im zweiten Durchgang nicht glaubwürdig
wäre, da man sich für Windlin explizit aufgrund seiner Persönlichkeit entschieden habe.
Auf der anderen Seite war einigen Sozialdemokraten die Unterstützung eines FDP-
Kandidaten nicht mehr geheuer, nachdem am Wahlsonntag ein nationaler Rechtsrutsch
Gewissheit geworden war. Zudem sprach sich Windlin für die Wahl eines SVP-
Bundesratskandidaten anstelle von Widmer-Schlumpf aus. Äusserst knapp entschied
sich die SP dann doch, auch im zweiten Durchgang den FDP-Mann zu unterstützen.
Ettlin hingegen erhielt nun auch die Unterstützung der CSP, welche im ersten Wahlgang
noch Stimmfreigabe beschlossen hatte.
Am zweiten Wahltermin konnte CVP-Kandidat Erich Ettlin seinen Vorsprung behaupten.
Er wurde mit 7'441 Stimmen als neuer Obwaldner Ständerat gewählt. FDP-Kandidat
André Windlin schafft es zwar wie erwartet den Abstand zu verkürzen, der Sitz blieb für
ihn aber mit 6'248 Stimmen letztlich ausser Reichweite. Die Wahlbeteiligung war von
60.2% auf 54.5% gesunken, was dem Freisinnigen wohl ebenfalls nicht zum Vorteil
gereichte. Die CVP eroberte somit nach 17-jährigem Intermezzo ihren angestammten
Sitz im Stöckli zurück. 6

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Au mois de mars, le Conseil des Etats a adopté une motion Hess (plr, OW) chargeant le
gouvernement de garantir une disponibilité opérationnelle du service de police
aérienne en dehors des heures de travail normales. Le conseiller aux Etats a estimé que
le service de surveillance passive permanente de l’espace aérien ne suffit pas et donc
que la disponibilité des moyens d’intervention doit également être assurée de manière
permanente. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion en précisant que
l’efficacité maximale de telles mesures ne serait atteinte qu’à moyen terme. Au Conseil
national, une minorité Birrer-Heimo (ps, LU) a estimé la mesure inutile au vu de
l’absence d’incident à déplorer, et des coûts sont disproportionnés relativement aux
objectifs concernés et a considéré que la motion étend les engagements de l’armée
alors que celle-ci fait déjà face à de nombreux problèmes financiers. La chambre basse
a accepté la motion par 98 voix contre 47. La gauche l’a unanimement rejetée. 7

MOTION
DATUM: 15.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Der Kredit zur Weiterführung der Unterstützung des Center for Security Studies an der
ETH Zürich war auch im Ständerat unbestritten. Hans Hess (fdp, OW) lancierte die
Behandlung mit dem einstimmigen Antrag der SiK, dem Geschäft zuzustimmen. Ohne
lange Debatte und nach einem nur kurzen Votum des Bundesrates Maurer wurde der
Kredit auch in der Ständekammer einstimmig genehmigt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Militärorganisation

C’est durant l’année sous revue que le projet de réforme de l’armée a finalement été
traité au parlement. Le Conseil des Etats s’est saisi de cet objet lors de la session de
printemps. Sa Commission de la politique de sécurité (CPS) a tout d’abord estimé qu’il
devait appartenir au parlement, et non plus au gouvernement, de définir la durée du
service militaire et les limites d’âge. L’importance de cette décision pour les individus
et l’économie justifiait de retirer cette compétence au gouvernement. Dans la
discussion concernant la durée de l’Ecole de recrue (ER), la CPS a estimé que le
gouvernement, bien qu’ayant réduit ses exigences de 24 à 21 semaines suite à la
procédure de consultation, en demandait encore trop et elle a soutenu le modèle de 18
semaines avec un cours de répétition (CR) supplémentaire. Le DDPS a rappelé que 21
semaines, contre 15 actuellement, représentaient une durée incompressible pour
assurer une instruction crédible aux nouveaux équipements, plus complexes, et
compenser la baisse des effectifs. Pour le président de la CPS, le radical Hans Hess
(OW), 18 semaines étaient plus adaptées aux besoins de l’économie et des étudiants. La
commission a également demandé au gouvernement de présenter un nouveau concept
de direction s’orientant plus vers des structures de commandement régional. Elle a
émis le souhait que les neuf brigades permanentes prévues soient rattachées à trois ou
quatre Etats-majors de divisions régionaux. Ces revendications éloignaient encore un
peu plus la réforme du concept d’origine d’Armée XXI qui prévoyait la formation de
brigades ad hoc, issues des divers bataillons, en fonction des besoins de l’engagement.
C’est notamment sous la pression des cantons que cette conception hors-sol, axée sur
la modularité et la flexibilité des unités, a été remise en question. Concernant le
nombre de soldats en service long (SSL), la CPS a estimé qu’il ne devrait pas excéder les
10% des ER, alors que le gouvernement en souhaitait le double.
Le premier document traité a été la Plan directeur de l’Armée XXI présentant les
grandes orientations de la réforme. Le débat au plénum a permis à de nombreux
parlementaires de développer leurs convictions en matière de politique de défense. La
vision la plus proche de l’armée actuelle a certainement été celle de Carlo Schmid (pdc,
AI). Sceptique par rapport à l’interopérabilité des forces armées, il rappelé que l’ami
d’aujourd’hui pouvait devenir l’ennemi de demain. Rare parmi les parlementaires
bourgeois à faire preuve d’enthousiasme pour Armée XXI, le radical Fritz Schiesser (GL)
n’a pas manqué de souligner que le maintien de certaines unités relevaient plus du
folklore que de priorités stratégiques clairement définies. Dans une assemblée peuplée
de nombreux cadres supérieurs de l’armée, le socialiste Michel Béguelin (VD) s’est
retrouvé bien seul lorsqu’il a évoqué la nécessité d’une discussion publique sur
l’alternative entre une armée de milice ou professionnelle. Après l’acceptation du Plan
directeur, l’examen de détail a commencé. Sur la question de la longueur de l’école de
recrue, le conseiller fédéral Schmid, qui défendait les 21 semaines puis s’est dit prêt à
descendre jusqu’à 20, a été désavoué par les parlementaires qui ont soutenu la solution
de la commission : 18 semaines et 6 CR (20 voix contre 17). Cette variante était
principalement soutenue par des conseillers aux Etats bourgeois, sensibles aux
arguments de l’économie privée et des milieux académiques, et par des socialistes. Le
transfert de la compétence de déterminer la longueur du service du gouvernement au
parlement a été confirmée par 30 voix contre 12. Le chef du DDPS a subi un autre revers
avec le maintien de l’ancrage territorial des troupes et l’abandon de l’idée de brigades
flottantes. A l’Etat-major de conduite de l’armée ont été ajoutés quatre Etats-majors de
division auxquels seront soumises neuf brigades, dont trois de montagne, les cantons
concernés en ayant finalement obtenu une supplémentaire. Sur les SSL, un compromis
à 15% (environ 3000 personnes), entre les 20% demandés par le DDPS et les 10 % des
défenseurs d’une milice forte, a finalement été trouvé (24 voix contre 17). Pour le
département de la défense, ces soldats doivent avant tout être utilisés de manière
flexible pour les tâches subsidiaires de l’armée comme l’aide en cas de catastrophe et
la protection de bâtiments et permettre de ne plus mobiliser des CR. Les partisans
d’une solution minimale craignaient pour leur part une professionnalisation rampante
de l’armée. Certaines décisions n’ont pas provoqué de grands débats. Il en a été ainsi
de la baisse des effectifs de 360'000 à 120'000 hommes auxquels il convient d’ajouter
20'000 conscrits et 80'000 réservistes. Le maintien des tirs obligatoires hors service et
des colonnes du train ont également passé la rampe sans problème. De nombreux
commentateurs ont souligné la nature hybride du projet par rapport aux objectifs des
concepteurs d’Armée XXI. Ils ont notamment estimé que les concessions faites aux
lobbies, particulièrement aux cantons en matière de décentralisation du
commandement, ôtaient une grande part de modularité à l’institution. Le projet a
finalement été adopté par 25 voix, sans opposition. 
La CPS du Conseil national a proposé de rendre son aspect originel au projet en
désavouant la chambre haute et en faisant un pas en direction du gouvernement. Elle a
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proposé de fixer la durée de l’ER à 21 semaines, puis de laisser la compétence de
déterminer le temps de service et la cadence des CR au Conseil fédéral. Les
commissaires de gauche, accompagnés de quelques élus issus des rangs bourgeois, ont
toutefois estimé que la menace actuelle ne nécessitait pas une prolongation aussi
radicale de la formation. Le plénum a suivi la CPS. Un certain nombre de propositions
allant dans le sens d’une limitation de la détention d’armes et de munitions hors service
ont également été examinées par la Chambre basse. Une proposition de suppression
des tirs obligatoires a été rejetée. Une requête soutenue par les socialistes et les verts
demandant l’entreposage des armes de service à l’arsenal entre les périodes de service
a été rejetée par 104 vois contre 69. La séparation de la munition de l’équipement
individuel, demandée par le démocrate chrétien genevois Jean-Claude Vaudroz et
appuyée par les libéraux, a été refusé par 91 député contre 83. Le Conseil National a
également estimé que le parlement devait donner son aval pour la subordination de
soldats à d’autres départements, cela afin de garder un contrôle des engagements
subsidiaires, notamment dans le domaine policier. Concernant le commandement, une
solution plus centralisatrice que celle de la chambre haute, et se rapprochant du
modèle du gouvernement, a été soutenue. Le maximum de 15% de soldats en service
long a été confirmé, malgré l’opposition d’un certain nombre de députés démocrates
du centre. Si la chambre basse a accepté la baisse des effectifs dans les mêmes
proportions que le Conseil des Etats, elle s’est opposée, par 94 voix contre 73, à un
ancrage territorial aussi poussé que celui soutenu par la chambre haute. Malgré la
position régionaliste soutenue par une forte minorité bourgeoise, le modèle choisi était
plus conforme aux attentes du gouvernement, concédant toutefois l’inscription
d’Etats-majors de régions dans l’articulation de l’armée. Lors du vote sur l’ensemble, la
révision de la loi sur l’armée a été acceptée par 101 voix contre 18 (dont 8 verts, 4
socialistes et 4 udc) et 27 abstentions (dont 19 socialistes et 5 udc) et l’ordonnance sur
son organisation par 73 voix contre 6 (tous udc).
Lors du deuxième passage au Conseil des Etats, des concessions ont été faites en
matière de durée de l’ER. Les sénateurs, conformément aux propositions de leur
commission, se sont alignés sur le modèle défendu par le national. Alors que 2/3 des
recrues devraient effectuer 21 semaines et 6 CR (par exemple dans l’infanterie ou
l’artillerie), le tiers restant n’en effectuerait que 18 avec un CR supplémentaire (par
exemple les troupes sanitaires ou du génie). La chambre haute a confirmé sa volonté de
confier au parlement la compétence de fixer la durée du service et laissé au
gouvernement le soin de déterminer quelles unités seraient soumises aux régimes long
ou court. Une forte minorité, composée de socialistes et de radicaux, a maintenu son
soutien aux 18 semaines. La volonté d’assurer un ancrage régional a été réaffirmée avec
la demande de conserver trois des quatre Etats-majors de divisions existants (est /
ouest / montagne). Le projet modulaire du conseiller fédéral Schmid, soutenu par le
Conseil national, s’est, une fois de plus, heurté aux réflexes régionalistes et à la peur
d’une centralisation excessive du commandement de l’armée. 
Lors de la session d’automne, le Conseil national s’est rapproché, par 98 voix contre 43,
du modèle défendu par la chambre haute. Si la gauche a plaidé, en vain, pour le
maintien du concept gouvernemental, une majorité a soutenu l’existence de quatre
Etats-majors de régions territoriales, formule plus souple que les trois Etats-majors de
division proposés initialement par la chambre haute. Selon Samuel Schmid, ce
compromis allait dans le sens du Plan directeur de l’armée et répondait aux exigences
de la nouvelle armée. Une dizaine de divergences ont été liquidées tacitement, dont la
durée de l’ER, fixée à 21 (la règle) et 18 semaines (l’exception) en fonction des armes et
qui pourra être effectuée en deux périodes en fonction de critères précis. 
Les deux chambres ont adopté la réforme en votation finale lors de la session d’hiver.
Ce sont quatre textes qui ont été soumis au vote. Au Conseil national, la loi fédérale sur
l’armée et l’administration militaire (Armée XXI - LAAM) a été acceptée par 112 voix
contre 37 et 30 abstentions. Ce sont principalement des démocrates du centre,
accompagnés de quelques députés de gauche (verts, socialistes et l’extrême gauche),
qui ont refusé le texte. Les abstentionnistes se comptaient majoritairement dans les
rangs socialistes. L’arrêté fédéral concernant l’administration de l’armée a été soutenu
par 143 députés, 12 oppositions, principalement de gauche, et 3 abstentions.
L’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur l’organisation de l’armée a été avalisée par
109 députés, refusée par 32, 37 s’abstenant. Le rapport de force était comparable à
celui constaté pour la LAAM. La loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de
servir n’a été combattue que par 35 députés, exclusivement socialistes ou verts, contre
125 partisans et 14 abstentionnistes, principalement socialistes. La chambre haute a
approuvé les quatre textes à l’unanimité. 9
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Die Weiterentwicklung der Armee (WEA) wurde in der Frühjahrssession 2015 im
Parlament erstmals beraten. Als Erstrat wandte sich der Ständerat dieser mit Spannung
erwarteten Debatte zu. Der Bundesrat hatte seine Botschaft im Vorjahr vorgelegt, über
viele Bereiche – das war bereits vor der parlamentarischen Beratung klar geworden –
sollte jedoch intensiv diskutiert werden. Gerade der Bestand der Armee und die ihr zur
Verfügung gestellten Finanzen waren wichtige, aber auch umstrittene Themen in dieser
Armeereform. Zu behandeln waren das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), die Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO), das Bundesgesetz über die
militärischen Informationssyteme (MIG) sowie die Verordnung der Bundesversammlung
über die Verwaltung der Armee (VBVA). Im Laufe der Beratungen wurde die
Finanzierung der Armee auf Initiative des Nationalrates in einem Zahlungsrahmen der
Armee geregelt.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), das im
Zuge dieser grösseren Armeereform WEA grundlegend überarbeitet werden sollte,
stand am Anfang der parlamentarischen Beratungen. In der Vorlage des Bundesrates
zeichnete sich das neue MG durch eine präzisere Umschreibung der Kernaufgaben der
Armee aus. Sie blieben in den Grundzügen jedoch unverändert und umfassten nach wie
vor die Verteidigung, die Unterstützung der zivilen Behörden und die
Friedensförderung. Diverse Massnahmen sollten jedoch den Waffenmissbrauch
eindämmen. Neu sollte, wie in einer früheren Motion Niederberger (cvp, NW, Mo.
11.3082) gefordert, eine Ombudsstelle innerhalb des VBS etabliert werden. Der gesamte
Einsatzbereich, der aus Unterstützungsleistungen ziviler Behörden besteht, sollte
formell-gesetzliche Grundlagen erhalten. Der Bundesrat strebte mit der Revision auch
kleinere Kompetenzverlagerungen an. So sollten beispielsweise kleinere,
„unproblematische” Assistenzdiensteinsätze im In- aber auch im Ausland direkt durch
den Bundesrat bewilligt werden können. Zudem erhielt auch das Milizprinzip eine
verbriefte Umschreibung auf Gesetzesstufe.

In der Frühjahrssession 2016 befasste sich der Ständerat erstmals mit der Vorlage.
Eintreten war im Grunde unbestritten, das gab auch Kommissionssprecher Kuprecht
(svp, SZ) eingangs der Debatte zu Protokoll. Mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung
hatte die ständerätliche SiK Eintreten empfohlen. Die Revision des MG hatte sich in der
Kommission jedoch als echte Knacknuss erwiesen: Rund 50 Anträge galt es nun im
Ständerat diesbezüglich zu behandeln. Ein Grundsatzentscheid war dabei – und hier
schlug die kleine Kammer einen ganz anderen Weg ein, als der Bundesrat vorgesehen
hatte –, dass die Organisation der Armee nicht im MG geregelt, sondern weiterhin auf
Verordnungsstufe gehandhabt werden sollte. Auch dieser Antrag war in der SiK-SR
deutlich gefasst worden (9 zu 4 Stimmen). Weitere markante Anpassungen hatte die SiK
bezüglich Dauer der Rekrutenschule beschlossen, die kürzer werden und neu 18
Wochen dauern sollte (vorher 21 Wochen). Diese sollte von allen AdA vollständig
absolviert werden, zudem sollte jeder militärische Grad abverdient werden. Hierbei
zeigte sich die Kommission mit dem Vorschlag des Bundesrates einverstanden. Ein in
der Kommission diskutierter Vorschlag einer weiteren Verkürzung der RS auf 15 Wochen
war deutlich verworfen worden. Kleinere Anpassungen durch die Kommission betrafen
Modalitäten um den Verbleib in der Armee nach Erfüllung der Dienstpflicht sowie in
Besoldungsfragen. 
Die Fraktionssprecher zeigten sich gegenüber der WEA und auch dem MG positiv
gestimmt. Auch seitens der SP wurde Bereitschaft signalisiert, die WEA mitzutragen.
Einzig die Grünen äusserten Bedenken. Luc Recordon (gp, VD) fand, die Reform gehe in
eine falsche Richtung, weil eine klassische, kriegerische Bedrohung mit Angriffs- oder
Invasionsszenarien unwahrscheinlich sei. Seine Skepsis untermauerte er mit einem
Nichteintretensantrag, der jedoch mit 35 zu 3 Stimmen deutlich abgelehnt wurde. 
Die etwas später in der Session folgende Detailberatung entpuppte sich als langwierig.
Zwar blieben von den ursprünglich circa 50 Anträgen nur noch gut zwei Drittel übrig,
um diese wurde jedoch intensiv gerungen. Nicht selten standen sich dabei Mehrheits-
und Minderheitsanträge gegenüber. In vielen Fällen handelte es sich dabei aber um
marginale Änderungen oder redaktionelle Anpassungen.

Nachfolgend seien einige wichtige Entscheide des Ständerates festgehalten. Gerade
auch der erste Artikel des neuen MG sorgte für viel Diskussionsbedarf. Nicht nur in der
Kommission, sondern auch im Plenum drehte sich die Debatte zuerst einige Zeit um
den Zweckartikel, also den eigentlichen Auftrag an die Armee, wie er aus der
Bundesverfassung erwächst. Im Ständerat ringte man sich schliesslich zu einer Version
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durch, die derjenigen des Bundesrates glich, jedoch die Prioritäten etwas anders
setzte. Das schlug sich dergestalt nieder, dass die Unterstützung der zivilen Behörden
im Inland mit Signalwirkung prioritär behandelt wurde, indem sie früher im
Gesetzestext angeführt wurde. Dem gegenüber „rutschte“ die Bestimmung über die
Beiträge zur Friedensförderung im Ausland etwas nach hinten. 
Neu eingeführt wurde die Möglichkeit von Ausbildungsgutschriften, finanzielle Beiträge
also, die AdA, welche eine Kaderschule der Armee abgeschlossen haben, beantragen
und für zivile Ausbildungen einsetzen können. Damit setzte die kleine Kammer ein
Zeichen im Sinne der besseren Vereinbarkeit von Armeelaufbahn und privater, ziviler
Aus- und Weiterbildung. Wiederholungskurse sollen drei Wochen dauern, so sah es der
Bundesrat in seinem Entwurf vor. Diesem Antrag folgten die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter und fügten eine wichtige Präzisierung an: Wie bereits mehrfach zur Debatte
gestanden hatte, wurde nun dem Bundesrat die Möglichkeit übertragen, auch kürzere
Wiederholungskurse anzuordnen; sogar tageweise sollen Dienstpflichtige aufgeboten
werden können.
Neu ist zudem eine Bestimmung betreffend die Durchdiener: Armeeangehörige, welche
die gesamte Dienstpflicht ohne Unterbrechung erfüllen, sollen nach Abschluss der
Dienstpflicht noch weitere vier Jahre in der Armee eingeteilt bleiben und bei Bedarf für
Einsätze aufgeboten werden können und so als eine Art „stille Reserve“ betrachtet
werden, wie es der Kommissionssprecher ausführte. Ausschlaggebend dafür war die
hohe Flexibiliät dieser AdA, da sie keinem Verband zugeteilt und zudem gut ausgebildet
seien.
Die Regelung des Waffeneinsatzes gegen Luftfahrzeuge und deren ausführliche
Präzisierung durch den Ständerat zeigt auf, dass es sich hierbei in der Tat um ein
Militärgesetz handelte und nicht „bloss“ Administratives geregelt werden musste. SiK-
Sprecher Kuprecht (svp, SZ) nannte diesen Bereich „eher heikel“. Wichtig sei die genaue
Regelung im MG, da diese Massnahme bis anhin lediglich auf Verordnungsstufe erfasst
war. Einleitend ging aus der Neufassung klar hervor, dass ein Waffeneinsatz nur als
Ultima Ratio denkbar ist. Verantwortlich dafür bleibt die Vorsteherin oder der
Vorsteher des VBS, wobei der Einsatzbefehl jedoch nach Auffassung des Ständerates
auch an den Befehlshaber der Luftwaffe delegiert werden kann.
Zum Schluss wurden noch Details zur Beschaffung und Ausserdienststellung von
Rüstungsmaterial traktandiert und angepasst. Das Beschaffungsprimat des Bundes
wurde um die Verpflichtung erweitert, dass Armeematerial möglichst aus
schweizerischer Produktion stammen soll und Lieferaufträge unter Berücksichtigung
der Landesgegenden erteilt werden sollen. In Sachen Ausserdienststellung verpflichtete
der Ständerat den Bundesrat, lediglich die Abstossung von Kampfflugzeugen dem
Parlament zu beantragen. Die Regierung wollte zunächst die Liquidation aller
Rüstungsgüter, welche die Bundesversammlung zur Anschaffung genehmigt hatte,
selbiger beantragen. Für die Ausserdienststellung genehmigter Rüstungsgegenstände
müssen neu nur noch die sicherheitspolitischen Kommissionen konsultiert werden.

Ein Antrag von linker Seite, den Bundesrat zu verpflichten, eine Wertecharta für
Armeeangehörige zu erlassen, blieb erfolglos. Damit sollte der Umgang mit allfälliger
Diskriminierung im Dienst aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder
auch der Hautfarbe geregelt werden, wie es Antragstellerin Savary (sp, VD) umschrieb.
Mit Verweis auf das gegenwärtig gültige Dienstreglement, in dem die zentralen Werte
bereits aufgeführt seien und dadurch das Anliegen im Wesentlichen umgesetzt sei,
unterlag der Vorschlag mit 17 zu 25 Stimmen. 
Ebenfalls erfolglos blieb Hans Hess (fdp, OW) mit seinem Einzelantrag auf Verzicht auf
eine Ombudsstelle innerhalb der Armeeorganisation. Dieser wohl etwas überraschende
Versuch einer nachträglichen Korrektur früherer Entscheide – beide Kammern hatten
2011 respektive 2012 der Schaffung einer Ombudsstelle zugestimmt – unterlag auf
Antrag der SiK recht deutlich. Hess argumentierte vergebens mit finanziellen Bedenken
und der Ansicht, dass das Dienstreglement bereits genügend über die Rechte der AdA
aussage.

Wie eingangs erwähnt, wollte die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates die
Organisation der Armee ganz anders als der Bundesrat geregelt wissen. Mit ihrem
Grundsatzentscheid beschloss die SiK, dass an der bisherigen Normstufe festgehalten
werden sollte und die Organisation der Armee auf Verordnungsstufe statuiert werde.
Dahingehend sollten in der Verordnung der Bundesversammlung die Grundsätze über
die Organisation und Gliederung der Armee festgelegt sowie die Truppengattungen, die
Berufsformationen und die Dienstzweige geregelt werden. Dazu gehörte auch der
umstrittene Soll-Bestand der Armee, der aus dem Gesetz herausgelöst werden sollte.
Mit 32 zu 3 Stimmen stellte sich die kleine Kammer in der Gesamtabstimmung hinter
ihre Version des MG.
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Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Im Laufe der Vorberatungen zur WEA war in der sicherheitspolitischen Kommission des
Ständerates entschieden worden, die Organisation der Armee entgegen der Vorstellung
der Regierung in der gleichnamigen Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) zu normieren. Der Bundesrat hatte
dies im Rahmen der WEA jedoch im Militärgesetz (MG) vorgesehen. Alle
organisatorischen Fragen wurden vom Ständerat also im Rahmen der Behandlung der
Verordnung angegangen, wenngleich ebendiese Behandlung im Laufe der
Detailberatung zum MG vollzogen wurde. Die zu behandelnden Bereiche umfassten die
Grundsätze der Organisation wie Soll- und Effektivbestand, die Gliederung der Armee,
Militärjustiz und Stäbe des Bundesrates, die Zuständigkeiten des Bundesrates sowie
Zuständigkeiten des VBS, um nur einige zu nennen. Mit diesem Systementscheid, so
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ), werde „dem Bundesrat und dem VBS in
Krisenzeiten die notwendige Flexibilität für eine wirkungsvolle und schlagkräftige
Organisation der Armee“ gegeben. Ein Kerngedanke war auch, dass die Armee – wenn
notwendig – jederzeit und ohne politische Einflüsse verändert werden kann. Gerade
der Armeebestand könnte, würde er ins Gesetz geschrieben, nicht ohne Weiteres
verändert werden. Ein Referendum zu diesem Zweck sei jedoch in Notsituationen nicht
unbedingt erwünscht, so Kuprecht weiter. Die Kommission hatte die Vorlage einstimmig
zuhanden des Plenums verabschiedet.

Der Verordnungsentwurf der SiK-SR war recht eng an die Artikel angelehnt, welche die
Regierung für das MG vorgesehen hatte. Inhaltlich waren also nur kleinere Änderungen
angedacht, so dass vor allem die Verlagerung auf die niedrigere Normstufe ins Gewicht
fiel. In der Detailberatung zum Kommissionsvorschlag ging es gleich zur Sache.
Zankapfel war der Armeebestand; Kommission und Bundesrat sahen die bereits früher
skizzierte Armee mit 100'000 Dienstleistenden als ausreichend an, mit einem
Minderheitsantrag Föhn (svp, SZ) sollte der Sollbestand jedoch auf 140'000 Militärs
festgelegt werden. Nach Ansicht des Antragsstellers waren die Überlegungen aus dem
Beginn des Jahrzehnts, als die WEA vorbereitet worden war, inzwischen veraltet und er
erklärte, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert. Föhn war jedoch auch bereit,
seinen Antrag zurückzuziehen, wenn der Verteidigungsminister aufzuzeigen vermöge,
wie und innert welchen zeitlichen Fristen die Armee aufgestockt werden könne.
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ) musste den Rat ersuchen, den Antrag seines
Fraktionskollegen (und zweiten Schwyzer Standesvertreters) abzulehnen, gerade weil
sich in langwierigen Debatten Regierung und Parlament auf einen Sollbestand von
100'000 Armeeangehörige geeinigt hatten. Das ebenfalls umstrittene Finanzvolumen für
die neue Armee liess auch nicht zu, eine um 40% grössere Armee zu alimentieren. Ins
gleiche Horn blies der Zuger Standesvertreter Eder (fdp, ZG), der sich eine um eine
Milliarde Franken teurere Armee schlicht nicht vorstellen konnte und in den Raum
fragte, wo plötzlich eine politische Mehrheit für diese finanziellen Mehrausgaben
gefunden werden soll. 
Bundesrat Maurer stellte in seinem Votum die Ansichten der Regierung dar und nahm
insbesondere auf die Höhe des Soll-Bestandes Bezug. Er zeigt auf, dass die
Formulierung des Armeebestandes im Gesetz aufgrund der Kritik im Nachgang an die
Reorganisation im Rahmen der Armee XXI beschlossen worden war. Dass die SiK der
kleinen Kammer nun weiterhin auf Verordnungsstufe operieren wollte, störte den
Verteidigungsminister jedoch nicht, er begrüsste die kurzfristigere
Anpassungsfähigkeit. Zur Frage nach der Einsatzfähigkeit äusserte Maurer die Absicht,
nach zehn Tagen 35'000 AdA aufbieten zu können und den Gesamtbestand von 100'000
innert 20 Tagen in Bereitschaft zu versetzen. Zudem seien diese 100'000 AdA wieder
vollständig ausgerüstet, was schliesslich zu einer schlagkräftigeren Armee führe, als sie
es bis anhin gewesen sei. Föhn (svp, SZ) zeigte sich zufrieden mit den Ausführungen,
nahm aber auch einen früher vom Kommissionssprecher gespielten Steilpass an und
wollte die Finanzfrage in einem Postulat wieder vorbringen. Seinen Antrag auf eine
Armee mit 140'000 Armeeangehörigen zog er zurück. So folgte der Ständerat dem
bundesrätlichen Vorschlag.
Für weiteren Diskussionbedarf sorgte die Gliederung der Armee. Im
Regierungsvorschlag zum MG wurde ein Heer vorgesehen, welches zwei mechanisierte
Brigaden und ein Kommando Spezialkräfte umfasste. Die Kommissionsmehrheit wollte
jedoch im Sinne einer gesteigerten Kampffähigkeit eine zusätzliche, dritte
mechanisierte Brigade vorsehen. Ein Vorschlag, welcher der Ratslinken missfiel und mit
entsprechendem Minderheitsantrag im Sinne eines Festhaltens am vorherigen
bundesrätlichen Vorschlag bekämpft wurde. Mit 12 zu 29 Stimmen unterlag die
Minderheit Recordon (gp, VD) jedoch. Ausschlaggebend dürfte auch gewesen sein, dass
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eine weitere mechanisierte Brigade nicht budgetwirksam wird, da sie mit bereits
gesprochenen Mitteln gestemmt werden kann. Im Weiteren folgte das Plenum dem
Entwurf seiner SiK mit wenigen Ausnahmen und überwies den Verordnungsentwurf dem
Nationalrat mit 35 zu 3 Stimmen deutlich. Die Gegenstimmen stammten aus dem links-
grünen Lager.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) war im
Gegensatz zu den anderen Teilen der WEA unumstritten. Der Ständerat überwies die
Vorlage, in der mehrheitlich lediglich redaktionelle Anpassungen gegenüber der
bundesrätlichen Version vorgenommen wurden, mit 34 zu 3 Stimmen dem Nationalrat.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme (MIG) gab im Erstrat, dem
Ständerat, keinen Anlass zur Diskussion. Der Entwurf, der ebenfalls im Rahmen der WEA
nötig wurde, passierte mit 38 zu 3 Stimmen die erste Hürde problemlos. Es ging in
dieser Neuregelung um Kompetenzen im Bereich der biometrischen Datenbearbeitung,
wo die Zugangsmodalitäten für schützenswerte Anlagen angepasst wurden. 10

Pour assurer le service de police aérienne permanent, deux avions de combat armés
seront opérationnels dès le 31 décembre – en adéquation avec le projet Police aérienne
24 et la motion de Hans Hess (plr, OW). Lors d'une première phase réalisée en 2016, la
flotte pouvait être engagée du lundi au vendredi, de 8h à 18h, durant 50 semaines.
Prolongé à 365 jours en 2017, les heures d'intervention ont été étendues de 6h à 22h.
L'augmentation de la capacité de la police aérienne sur 24 heures permet la création
d'environ 100 postes supplémentaires dans les Forces aériennes, à la Base logistique de
l'armée et à la Base d'aide au commandement, et entraîne près de CHF 30 millions de
coûts par année. Si nécessaire, d'autres jets de combat pourront être mobilisés au-delà
des horaires habituels du service de vol militaire. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.12.2020
DIANE PORCELLANA

Ausrüstung und Beschaffung

Le programme a subi une baisse de CHF 300 millions par rapport à l’an 2000 et n’a
jamais été aussi bas depuis 1985. Lors de sa présentation, le chef de l’Etat-major
général Hans-Ulrich Scherrer a mis en garde contre la baisse constante des moyens
disponibles pour les investissements, insistant notamment sur l’impossibilité de
moderniser l’armée avec si peu de moyens. Il a rappelé que l’armée avait, entre autres,
renoncé à l’acquisition de chars de grenadiers pour se conformer à ses obligations
financières. Les CHF 674 millions alloués, alors que la moyenne annuelle de 1989 à 2001
était de CHF 1.6 milliards, concernaient quatre domaines. Premièrement, la défense
aérienne qui en bénéficiait à hauteur de 120 millions avec l’achat d’un système
d’autoprotection pour l’hélicoptère de transport TH 98 ainsi qu’un système d’alerte
pour Stinger. Deuxièmement, l’instruction recevait 97 millions pour l’achat de
simulateurs de tir laser pour le char de grenadiers à roue 93 et la transformation de
l’installation d’instruction au tir pour obusiers blindés de Frauenfeld. Troisièmement, le
parc de véhicules devait être renouvelé partiellement pour 87 millions et la livraison de
la deuxième tranche de véhicules porteurs multifonctionnels nécessaires à la logistique
d’armée XXI assurée. De plus, les Forces aériennes allaient être équipées de véhicules
de ravitaillement en carburant, conformes aux exigences techniques et de sécurité
actuelles, et de véhicules d’extinction plus modernes. La plus grande tranche, 370
millions, a toutefois été consacrée à la modernisation de différents instruments de
communication et de transmission de données. Le message complémentaire relatif au
programme d’armement est venu s’ajouter au programme principal et prévoyait une
dépense de 37 millions pour l’acquisition de trois châssis et tourelles d’instruction pour
les chars de grenadiers 2000. Les deux messages ont été discutés simultanément.
La chambre haute a été la première à se saisir du dossier. Sa Commission de politique
de sécurité (CPS) a unanimement recommandé l’entrée en matière et son approbation.
Le président de la CPS, le radical obwaldien Hans Hess, a souligné les effets bénéfiques
sur l’emploi. Il a estimé que sa réalisation assurerait un emploi à environ 500 personnes
durant 5 ans. Lors du débat au plénum, le sénateur jurassien Pierre Paupe (pdc) a
regretté que la discussion sur l’achat d’un avion de transport, dont il est question
depuis de nombreuses années, n’ait pas eu lieu. Suite à l’acceptation unanime des
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ROMAIN CLIVAZ
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projets, ils ont été transmis à la chambre basse. Aucun débat n’a eu lieu au plénum.
L’assemblée a suivi sa CPS en acceptant le programme et son complément. Il convient
de mentionner l’intervention du libéral genevois Jacques-Simon Eggly qui a insisté sur
l’urgence d’acheter un avion de transport. Il a rappelé que le problème de l’évacuation
de ressortissants suisses de certaines zones de crise, citant l’exemple d’actualité de la
Côte d’Ivoire, était réel. Le conseiller fédéral Schmid, bien que reconnaissant la
pertinence d’une telle acquisition, a opposé des obligations budgétaires à cette
requête. Malgré l’opposition d’un certain nombre d’élus de gauche (verts et socialistes),
une large majorité s’est dégagée au national en faveur des deux textes. 12

Der Bundesrat verabschiedete Ende Mai seine Botschaft zur Beschaffung von
Rüstungsmaterial zuhanden des Parlaments. Für fünf Beschaffungsvorhaben in vier
Fähigkeitsbereichen sollen gemäss Vorschlag des VBS insgesamt CHF 740 Mio.
gesprochen werden, wovon die direkte Beteiligung der Schweizer Industrie auf rund
CHF 550 Mio. geschätzt wird. Für ein Informatikprojekt werden CHF 209 Mio.
beantragt. Mit dem „Einsatznetz Verteidigung“ soll ein jederzeit krisenresistentes,
sicheres Übertragungsnetz geschaffen werden. Weitere CHF 160 Mio. sollen für
Mobilität eingesetzt werden. Mit einer „neuen Fahrzeuggeneration“ sollen nach 20
Jahren die alten Geländewagen des Typs Puch ersetzt werden. Zusätzlich wurde nach
einer Ausserdienststellung alter Systeme die Anschaffung eines neuen Brückensystems
nötig. Das „Unterstützungsbrückensystem 45m“ soll die Lücke schliessen und als
mobiles System die Überwindung von Hindernissen bis 45 Meter ermöglichen. Mit der
Beschaffung von Ersatzmaterial im Bereich der Luftfahrt- und Fahrzeugsysteme soll
eine Verbesserung und Optimierung der Systemverfügbarkeit erreicht werden. Zum
Auffüllen der Lager wurden CHF 149 Mio. veranschlagt. Zum Schutz der eigenen Kräfte
beantragte der Bundesrat für CHF 222 Mio. ein „geschütztes
Mannschaftstransportfahrzeug“. Letzteres, die Geländewagen sowie das Brückensystem
stellen die Weiterführung von 2010 und 2011 initiierten Beschaffungen dar. Der
Nationalrat hatte sich in der Herbstsession als erster mit dem Rüstungsprogramm zu
befassen. Seine sicherheitspolitische Kommission war ohne Gegenstimme auf die
Vorlage eingetreten und hatte diese mit 18 zu einer Stimmen bei vier Enthaltungen
gutgeheissen. Die Eintretensdebatte wurde mit einem Nichteintretensantrag einer
Minderheit Glättli (gp, ZH) eröffnet. Die Redner der Fraktionen stellten allerdings klar,
dass ihre Mitglieder dem Rüstungsprogramm zustimmen möchten. Einzig die SP-
Fraktion zeigte sich kritisch und verweigerte dem Geschäft ihre Unterstützung.
Eintreten wurde denn auch mit 129 zu 43 Stimmen deutlich beschlossen. In der Debatte
zeichnete sich ab, dass der Posten über das neue Kommunikationsnetz umstritten war.
Entsprechend gab es einen Gegenantrag Voruz (sp, VD), welcher die CHF 209 Mio. nicht
genehmigen, also das Rüstungsprogramm ohne das IT-Projekt gutheissen wollte. Dieser
Antrag wurde abgelehnt. Mit einer kleinen Änderung (Ausgestaltung als Verpflichtungs-
statt als Gesamtkredit) überwies der Nationalrat das Geschäft der kleinen Kammer mit
122 gegen 47 Stimmen. Der Ständerat behandelte das Rüstungsprogramm Anfang
Dezember, wobei Kommissionssprecher Hess (fdp, OW) verdeutlichte, dass die
ständerätliche Kommission das Geschäft einstimmig zur Annahme empfahl. Damit
wurde dem Rat beantragt, die ursprüngliche Fassung gemäss Bundesrat zu
unterstützen. Eintreten war unbestritten und ohne lange Debatte wurde das Vorhaben
einstimmig mit 32 Stimmen angenommen sowie die Ausgabenbremse ebenfalls
einstimmig gelöst. Die gegenüber der Fassung vom Nationalrat entstandene
redaktionelle Änderung wurde in einer Anschlusssitzung des Nationalrats
stillschweigend akzeptiert und das Geschäft kam damit noch im Berichtsjahr zum
Abschluss. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ständerat Hess (fdp, OW) stellte mittels Postulat zur Debatte, ob nicht an Stelle von
Transportflugzeugen die Beschaffung von Grossraumhelikoptern zu prüfen sei. Zu
Zwecken der Friedensförderung wurde bereits die Beschaffung von Flugzeugen
besprochen, jedoch abgelehnt. In einer Beschaffung von Transporthelikoptern sah der
Postulant jedoch Vorteile für Einsätze in der Schweiz, wie sie mit Flugzeugen nicht
durchgeführt werden können. Mit dem Aufbrauchen von Kreditresten des
Armeebudgets sei deren Beschaffung möglicherweise umsetzbar. In seiner Begründung
führte Hess weitere Vorteile von Helikoptern ins Feld, so können diese angesichts der
bevorstehenden Halbierung der Armee wertvolle Dienste im Sinne einer flexiblen
Mobilität leisten und beispielsweise ganze Truppenverbände rasch und
geländeunabhängig über grössere Distanzen transportieren. Auch für die
beabsichtigten Einsätze humanitärer Hilfeleistung, für welche die Flugzeugbeschaffung
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DATUM: 16.12.2015
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diskutiert worden war, sah der Postulant Vorzüge der Helikopter. Nach der nicht
erfolgten Beschaffung der Flugzeuge sei nun die Variante Helikopter besonders zu
prüfen. Neben den an dieser Stelle auszugsweise geschilderten Argumenten brachte
Hess zudem vor, dass im Bereich Know-how bei Unterhalt und Einsatzunterstützung von
Helikoptern in der Schweiz Unternehmen ansässig sind, mit denen eine "Public-Private-
Partnership" eingegangen werden könne.
Nicht einverstanden zeigte sich der Bundesrat, der seine Stellungnahme mit dem Antrag
auf Ablehnung des Postulats abschloss. Die bestehende Flotte von insgesamt 46
Helikopter decke alle Bereiche ab. Zwar sei eine zusätzliche Beschaffung von
Grossraumhelikoptern einer Kapazitätserhöhung gleichzustellen, sie habe jedoch keine
Priorität. Diese gelte unverzichtbaren Beschaffungen wie Bodluv 2020 oder neuen
Kampfflugzeugen.
Anderer Meinung zeigte sich die Mehrheit des Ständerates, die mit 26 zu 14 Stimmen
obsiegte und das Postulat annahm. Ständerat Eder (fdp, ZG), der das Geschäft vom
ausgeschiedenen Postulanten übernommen hatte, zeigte sich in der Debatte überzeugt
davon, dass solche Helikopter einen Gewinn für die Armee und deren Luftmobilität
bedeuten würden. Der Sicherheitspolitiker konnte mit zwei budgetbezogenen
Argumenten überzeugen: Erstens sei der Vorstoss, als Postulat gehalten, lediglich ein
Prüfauftrag, weswegen eine Annahme noch keinen Beschaffungsauftrag bedeute. Und
zweitens böte der zu erstellende Bericht eine Grundlage, um in weiteren Prozessen
über den Einsatz von Kreditresten zugunsten von Grossraumhelikoptern zu befinden.
Diese Kreditreste betrügen gegenwärtig mehrere hundert Millionen Franken und
könnten dergestalt eingesetzt werden, dass sie keinem anderen Rüstungsvorhaben im
Wege stünden. Verteidigungsminister Maurer hatte sich in der Plenardebatte erneut
und vergeblich gegen das Postulat gestellt. Im Rahmen der Vorabklärungen der
Beschaffung von Transportflugzeugen seien Überlegungen zu Helikoptern auch
gemacht, jedoch verworfen worden. Dass Kreditreste für eine allfällige Beschaffung in
die Hand genommen werden könnten, sei ein Fehlurteil und daher kein stichhaltiges
Argument. 14

Die nach einer verworfenen Beschaffung von Transportflugzeugen und via Postulat
thematisierte Beschaffung von Grossraumhelikoptern sollte vorerst nicht
weiterverfolgt werden. Dies gab der Bundesrat bekannt, nachdem ebendiese Option in
einem Bericht genauer betrachtet worden war, wie es ein Postulat Hess (fdp, OW)
verlangt hatte. Die Regierung zeigte sich nicht gänzlich abgeneigt gegenüber einer
solchen Variante, aber die bestehende Flotte solle bis zu deren Ausserdienststellung
weiterbetrieben werden – ohne zusätzliche Fluggeräte. Zwar räumte der Bundesrat ein,
dass Grossraumhelikopter leistungsfähiger seien und auch im Inland wertvolle Dienste
erbringen würden, operationelle Nachteile würden jedoch überwiegen. Daneben sah
der Bundesrat vorerst keine Möglichkeit, solche Helikopter zu finanzieren, weil in den
folgenden Jahren andere grosse Beschaffungsprojekte anstünden. Bis Ende 2030 soll
die bestehende Super-Puma- und Cougar-Flotte weiterfliegen, entsprechend sei für
Letztere ein Werterhaltungsprogramm in Planung. 15

BERICHT
DATUM: 20.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Gegen den Widerstand der SP und der Grünen bestätigte der Nationalrat den Beschluss
des Ständerats, den Ende 2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der
Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei
Jahre zu verlängern. Im Rahmen der Sparmassnahmen hatte das Bundesamt für Statistik
geplant, auf die Beherbergungsstatistik zu verzichten, und damit rund 2 Mio Fr.
einzusparen. Die Branche wehrte sich gegen die für ihr Marketing wichtige
Vollerhebung, und der Ständerat verabschiedete eine Empfehlung Hess (fdp, OW;
03.3347), auf diese nicht zu verzichten. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER
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Gegen den Widerstand der Linken überwies der Nationalrat zwei gleichlautende
Motionen Hess (fdp, OW; 05.3814) und Amstutz (svp, BE) für eine Liberalisierung
bestimmter gewerbsmässiger Personentransporte auf der Strasse. Damit soll erreicht
werden, dass auch in Zukunft fahrplanmässige Bustransporte für Touristen von den
Flughäfen in die Fremdenverkehrsorte angeboten werden dürfen. Der Kanton Zürich
hatte in einer neuen Entscheidung bisher erteilte Bewilligungen mit dem Argument
verweigert, dass damit die konzessionierten und vom Staat geförderten Bahnangebote
konkurrenziert würden, was gemäss Eisenbahngesetz nicht zulässig sei. 17

MOTION
DATUM: 21.06.2007
HANS HIRTER

Wettbewerb

Günstige Auswirkungen auf die Preise versprechen sich viele auch von der Einführung
des sogenannten Cassis-de-Dijon-Prinzips, demzufolge der Verkauf eines importierten
Gutes automatisch zugelassen wird, wenn es den technischen Vorschriften des
Ursprungslands genügt. Mit der Überweisung eines Postulats Leuthard (cvp, AG)
beauftragte der Nationalrat die Regierung mit der Abklärung der Folgen der Einführung
dieses Prinzips für die Schweiz. Der freisinnige Ständerat Hess (OW) verlangte mit einer
noch nicht behandelten Motion (04.3473) die einseitige Einführung dieses Prinzips in
Bezug auf Einfuhren aus der EU und dem EWR. 18

POSTULAT
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr wurde die Diskussion über die Einführung des sogenannten Cassis-de-
Dijon-Prinzips (d.h. die volle Anerkennung der Zulassungsprüfungen anderer Länder,
auch wenn deren Vorschriften von den landeseigenen abweichen) weitergeführt. Die
Wettbewerbskommission sprach sich im April für den Warenverkehr mit der EU für
dieses Prinzip aus. Im Juni überwies der Ständerat eine Motion Hess (fdp, OW), welche
die einseitige Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe aus der EU verlangt,
falls mit der EU keine Einigung erzielt werden kann. Unterstützung fand Hess auch bei
der Konsumentenschützerin Sommaruga (sp, BE). Diese führte ins Feld, dass unnötige
Sondervorschriften der Schweiz (z.B. bezüglich Deklaration) dazu führten, dass die
importierten Produkte durch die ausländischen Produzenten speziell verpackt werden
müssen. Damit werden Parallelimporte verunmöglicht, und die offiziellen Importeure
nützten diese Marktbeherrschung auf dem kaufkräftigen schweizerischen Markt zu
massiven Preiszuschlägen aus. Gemäss Sommaruga könnten, wo sich aus Gründen der
Gesundheitspolitik oder des Tierschutzes die Respektierung der strengeren
schweizerischen Normen aufdränge, Ausnahmen vom Prinzip erlaubt werden. Der
Bundesrat war zwar mit der Annahme der Motion einverstanden, wies aber auch darauf
hin, dass eine einseitige Einführung dieses Prinzips nicht unproblematisch wäre. So
würden etwa einheimische Produzenten benachteiligt, welche sich im Inland weiterhin
an die schweizerischen Sondervorschriften halten und im Export aber zusätzlich die
EU-Vorschriften respektieren müssten. 19

MOTION
DATUM: 02.06.2005
HANS HIRTER

Die Einführung des so genannten Cassis-de-Dijon-Prinzips (d.h. die volle Anerkennung
der Zulassungsprüfungen und Deklarationsvorschriften anderer Länder, auch wenn
deren Bestimmungen von den landeseigenen abweichen) im Warenverkehr mit der EU
wurde weiterhin gefordert. Angesichts der Widerstände in der EU, ein entsprechendes
gegenseitiges Abkommen mit der Schweiz abzuschliessen, machte sich namentlich die
FDP stark für eine einseitige Einführung durch die Schweiz. Der Nationalrat überwies
wie im Vorjahr der Ständerat die Motion Hess (fdp, OW; 04.3473) für die einseitige
Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips für Importe aus der EU, falls mit der EU keine
Einigung zustande kommt. Auch die Wettbewerbskommission stellte sich hinter diese
Forderung. Ein Teil der Wirtschaft und einige Politiker befürchten allerdings Nachteile
für die einheimischen Produzenten, wenn sich diese weiterhin an die schweizerischen
Vorschriften aus den Bereichen des Umweltschutzes oder der
Konsumenteninformation halten müssen, die Importgüter aber davon befreit sind. So
müssen etwa in der Schweiz obligatorische Warnhinweise auf Konsumgütern in den drei
Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch angebracht sein, gemäss dem
Cassis-de-Dijon-Prinzip könnten aber auch Güter mit bloss einsprachiger
Warnbeschriftung importiert werden. In einer verwaltungsinternen Vernehmlassung
verlangten Bundesstellen zuerst etwa 130 und in einer zweiten Runde dann noch gut
100 Ausnahmen. Der Nationalrat überwies ein Postulat Baumann (svp, TG; 06.3151),
welches vom Bundesrat eine Liste mit allen von der schweizerischen Norm
abweichenden EU-Regeln für den Verkauf von Konsumgütern fordert. Im Herbst gab
Bundesrätin Leuthard bekannt, dass sie eine Revision des Gesetzes über technische

MOTION
DATUM: 30.11.2006
HANS HIRTER
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Handelshemmnisse eingeleitet habe, und gegen Jahresende wurde ein Vorentwurf dazu
in die Vernehmlassung gegeben. Dieser sieht einerseits als Schutzmassnahmen bei der
Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips vor, dass sich inländische Hersteller, die auch
für den Export in einen EU-Staat produzieren, in Zukunft für den Verkauf in der Schweiz
an den Vorschriften dieses Landes orientieren dürfen. Andererseits sollen einige
wenige umwelt- oder gesundheitspolitisch begründete Ausnahmen vom Cassis-de-
Dijon-Prinzips gelten. 20

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahrssession des Berichtsjahres als Erstrat mit
der Revision des Kartellgesetzes. Auf institutioneller Ebene erteilte die kleine Kammer
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Schaffung einer Gerichtsinstanz eine Abfuhr.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid war die Befürchtung einer Verlängerung der
Verfahren. Stattdessen beschloss der Ständerat eine Professionalisierung und
Verkleinerung der Wettbewerbskommission (WEKO). Das zwölfköpfige Gremium, in dem
bis anhin auch Vertreter von vier Verbänden (Economiesuisse, Schweizerischer
Gewerbeverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Stiftung für
Konsumentenschutz) Platz nahmen, sollte auf fünf unabhängige Sachverständige
reduziert werden. In Bezug auf das Teilkartellverbot, d.h. die Grundsatzverbote von
Preis-, Mengen- und Gebietsabreden zwischen Konkurrenten (Horizontalabreden)
sowie von vertikalen Preisbindungen und Gebietsabschottungen zwischen Produzenten
und Händlern (Vertikalabreden) folgte die kleine Kammer den bundesrätlichen
Anträgen. Der Ständerat sprach sich bei den Vertikalabreden dafür aus, im Einzelfall
abweichende Rechtfertigungsmöglichkeiten zuzulassen, sofern von solchen Abreden
eine effizienzsteigernde Wirkung ausging. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrats
sollte die Beweisführung jedoch nicht den Unternehmen, sondern der
Wettbewerbsbehörde obliegen. Ausserdem legte der Ständerat fest, dass
wettbewerbsfördernde Arbeitsgemeinschaften und Poolverträge weiterhin zulässig
bleiben sollten. Diese Kooperationsformen waren in der Baubranche und in der
Versicherungsbranche häufig anzutreffen. Schliesslich sollten Bagatellfälle nicht von der
WEKO aufgegriffen werden. Für eine Überraschung sorgte die Annahme eines
Minderheitsantrags Hess (fdp, OW). Dieser sah – im Sinne einer im Vorjahr vom
Nationalrat angenommenen Motion Birrer-Heimo (sp, LU) – vor, dass Lieferanten aus
OECD-Ländern ihre Schweizer Kunden zu den dort üblichen Bedingungen beliefern
mussten. Dieser Entscheid, der die Bekämpfung der “Hochpreisinsel Schweiz“
bezweckte, kam deutlich mit 25 zu 12 Stimmen zu Stande. Vertreter der unterlegenen
Kommissionsmehrheit machten vergebens darauf aufmerksam, dass ein solcher
Lieferzwang für ausländische Unternehmen ohne Schweizer Niederlassung kaum
durchsetzbar war und der international gängigen Praxis widersprach. Nicht zuletzt
aufgrund des Umstandes, dass der Ständerat die Vorlage in gewissen Bereichen
grundlegend verändert und somit neue Fragen aufgeworfen hatte, beschloss die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) im April, den
Eintretensentscheid zu vertagen und weitere Abklärungen durchzuführen. Dies betraf
vor allem den Umbau der Wettbewerbskommission und die Frage des Lieferzwangs. In
der Presse wurde dies als Verzögerungstaktik einer aus Gewerbe- und
Gewerkschaftsvertretern bestehenden unheiligen Allianz interpretiert. Im Oktober gab
die WAK-NR bekannt, dass sich eine Mehrheit von 13 zu 9 Kommissionsmitgliedern
gegen das vom Ständerat beschlossene Teilkartellverbot ausgesprochen hatte. Ein
Gelingen der Gesetzesrevision erschien somit zunehmend ungewiss. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
LAURENT BERNHARD

In der Herbstsession 2015 reichte der Ständerat eine Motion Hess (fdp, OW) mit 35 zu 4
Stimmen bei 2 Enthaltungen an den Nationalrat weiter und sprach sich dafür aus, die
Wirkung des Cassis-de-Dijon-Prinzips, das die Schweiz 2010 autonom eingeführt hatte,
über neue Regelungen im Bereich der Vertriebsverträge zu verbessern. Der Motionär
schlug vor, dass man, wie im Falle der Automobilbranche, auch bei anderen
Markenprodukten, die in der Schweiz oder im EWR gekauft worden sind, zugelassene
Werkstätten dazu verpflichtet müsse, diese zu reparieren, zu warten oder Garantien zu
leisten. Auf diese Weise würden, so der Motionär weiter, die Gewerbebetriebe von
mehr Freiheit und der Endverbraucher von tieferen Preisen profitieren. Der Bundesrat
wies seinerseits darauf hin, dass eine entsprechende Regelung zu einer starken
Einschränkung der Vertragsfreiheit führen würde und einem "starken Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit" gleichkäme. 22

MOTION
DATUM: 16.09.2015
DAVID ZUMBACH
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Im März 2016 sprach sich auch der Nationalrat dafür aus, die Wirkung des Cassis-de-
Dijon-Prinzips mit neuen Regelungen im Bereich der Vertriebsverträge zu verbessern.
Im Vergleich zur kleinen Kammer, die eine entsprechende Motion Hess (fdp, OW) klar
angenommen hatte, fiel das Resultat im Nationalrat mit 93 zu 82 Stimmen knapper aus.
Dies hatte sich bereits in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-NR) so abgezeichnet, hatte sich die Kommission doch erst nach dem
Stichentscheid von Präsidentin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für die Annahme des
Vorstosses ausgesprochen. In der Debatte verwies die Kommissionsminderheit in
Person von Nationalrat Walter (svp, TG) darauf, dass unklar sei, ob in diesem Bereich
überhaupt Handlungsbedarf bestehe. Der Wettbewerbskommission (WEKO) seien
bisher noch keine Fälle gemeldet worden, in denen Vertriebspartnern vom Hersteller
verboten worden sei, im EWR gekaufte Produkte in der Schweiz installieren oder warten
zu dürfen. Der Bundesrat, der die Motion ablehnte, sprach seinerseits von einem
"erheblichen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit", der verschiedene schwerwiegende
Nebenwirkungen mit sich bringen würde. Der von einem alt-Ständerat der FDP lancierte
Vorstoss wurde am Ende von einer Koalition aus Mitte- und Linksparteien
angenommen. 23

MOTION
DATUM: 17.03.2016
DAVID ZUMBACH

Avec en filigrane l'objectif de réduire l'îlot de cherté helvétique, Hans Hess (fdp/plr,
OW) a déposé une motion qui imposerait aux fabricants de produits de mentionner
spécifiquement, dans les contrats de distribution, la possibilité pour les distributeurs
suisses de procéder à des travaux d'installation, d'entretien ou de garantie sur leurs
produits, même s'ils ont été importés depuis l'Espace économique européen (EEE). En
effet, certaines entreprises suisses refuseraient de procéder à ces travaux afin de
verrouiller le marché et de réduire la concurrence étrangère. L'auteur de la motion
souhaite donc une application effective du principe du "Cassis de Dijon". La motion a
été acceptée par les deux chambres. 24

MOTION
DATUM: 05.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Der Nationalrat überwies oppositionslos eine Motion Hess (fdp, OW), welche
Missbräuche des Konkursverfahrens verhindern wollte. Mit einer Anpassung des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes sollte der Bundesrat sicherstellen, dass
Personen den Konkurs einer Gesellschaft nicht mehr dazu verwenden konnten, um sich
ihrer Verpflichtungen (z.B. Lohnzahlungen oder Schulden) zu entledigen. 25

MOTION
DATUM: 28.02.2012
LAURENT BERNHARD

Le Conseil fédéral a adopté un message qui vise la lutte contre les faillites abusives. Ce
message fait suite à l’adoption d’une motion Hess (plr, OW) (11.3925) qui chargeait le
Conseil fédéral d’établir les bases juridiques pour empêcher l’usage abusif de la faillite
pour échapper à des obligations. En effet, une telle pratique porte non seulement
préjudice aux créanciers, mais engendre également de la concurrence déloyale. De
plus, dans l'attente d'une action du Conseil fédéral une nouvelle motion 17.3759 avait
été déposée avec un objectif similaire. Au final, le Conseil fédéral soumet au Parlement
une modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), sous la forme
d’une loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Cette loi vise des
modifications du droit pénal, et notamment de l’article 67, al.1 du Code pénal sur
l’interdiction d’exercer une activité. D’abord, elle crée un lien entre le casier judiciaire
et le registre du commerce qui permet de renforcer la transparence et d’améliorer la
collecte des données. Ensuite, elle facilite, pour les créanciers, les procédures dans des
cas d’abus de faillite. Finalement, le Conseil fédéral précise que la révision du droit de
la société anonyme (16.077) et la modernisation du droit du registre du commerce
(15.034) permettent également de lutter efficacement contre les faillites abusives. 26
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Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

In der Frühjahrssession 2014 befasste sich der Ständerat nach 2010 erneut mit einer
Motion, die im Nachgang zur UBS-Rettung von seiner GPK-SR eingereicht worden war.
In der ursprünglichen Fassung verlangte der Vorstoss, dass systemrelevante
Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und Misswirtschaft straffähig sein
sollten, wenn sie massgeblich vom Staat unterstützt wurden. Nach geltendem Recht war
eine solche Straffähigkeit nur im Konkursfall vorgesehen. Der Nationalrat hatte die
Motion 2011 leicht abgeschwächt. Zusätzlich zur staatlichen Intervention sollte die
Notwendigkeit der Intervention durch Misswirtschaft verursacht worden sein,
andernfalls sollten die Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und
Misswirtschaft weiterhin nur im Konkursfall straffähig bleiben. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass ein Strafbedürfnis nur
bestünde, wenn die Vermögen der Betroffenen zumindest gefährdet worden seien.
Gerade durch die staatliche Unterstützung wäre dies aber nicht gegeben, weshalb
unklar sei, welches Rechtsgut mit der Regelung geschützt werden sollte. Weiter würde
die Annahme der Motion zu einer Ungleichheit führen, weil private Interventionen nicht
zu einer Straffähigkeit führten, staatliche Unterstützung hingegen schon. Im Vergleich
mit Strafbestimmungen erachtete die Landesregierung präventive Massnahmen
(Verstärkung des Eigenkapitals, Erhöhung der liquiden Mittel) als besser geeignet, um
Unternehmen vor einer Staatsrettung zu bewahren. Der Ständerat folgte dieser
Argumentation nicht. Er war der Meinung, dass eine durch Misswirtschaft notwendig
gewordene Staatsrettung nicht sanktionsfrei bleiben dürfe. Der Kommissionssprecher
Hans Hess (fdp, OW) beurteilte die bundesrätliche juristische Argumentation zwar als
richtig, erachtete die Forderung der Motion aber hauptsächlich als rechtspolitisch
motiviert. Sie sei als „Ausdruck des Unbehagens“ gegenüber einer möglichen
Staatsrettung ohne strafrechtlicher Konsequenzen im Falle von Gläubigerschädigung
und Misswirtschaft zu verstehen. Mit deutlicher Mehrheit (33 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung) entschieden sich die Kantonsvertreter/innen, die Motion an den Bundesrat
zu überweisen. 27

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FABIO CANETG

Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Le Conseil fédéral a répondu au postulat Bruderer Wyss – demandant à étudier une
possible interdiction de l'importation de fourrures provenant d'animaux ayant subi de
mauvais traitements – dans un rapport traitant simultanément un deuxième postulat
déposé par le sénateur Hans Hess (plr, OW). Le rapport sur la déclaration obligatoire
des fourrures est également l'occasion pour le Conseil fédéral de présenter les
résultats de l'évaluation, mandatée par l'OSAV, quant à l'effectivité de l'ordonnance sur
la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie. Cette ordonnance a été
mise en place en décembre 2012 suite à la motion Moser. Le postulat Bruderer-Wyss
demande au Conseil fédéral d'étudier les possibilités de remplacer la présente
ordonnance.
Le Conseil fédéral s'était montré prêt à analyser les diverses possibilités d'une
interdiction totale, pour autant que cela reste dans les limites fixées par les accords du
GATT et de l'OMC. Le rapport se penche donc premièrement sur cette question et
précise que le principe de la non-discrimination édicté dans les accords du GATT (un
produit étranger ne peut être traité moins favorablement qu'un produit suisse) serait
vraisemblablement violé en cas d'interdiction totale d'importation. Malgré tout, des
exceptions sont possibles pour autant qu'elles remplissent certains critères. C'est en
invoquant l'un de ces critères (protection de la moralité publique) que l'UE a pu
interdire l'importation et le commerce de produits dérivés du phoque; une interdiction
qui reste unique dans le domaine, toutes les autres demandes similaires ayant échoué.
Cette interdiction pourrait également tomber sous le champs d'application de l'accord
de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce; les dérogations à cet accord
doivent être, malgré tout, solidement fondées. Aucune norme internationale sur le
traitement des animaux destinés à la fourrure n'existant, il serait probable qu'une
plainte pour entrave au commerce déposée par un autre pays membre de l'OMC contre
la Suisse aboutisse. De plus, ces réflexions sont à étendre à l'accord de libre-échange
avec la Communauté économique européenne (ALE) ainsi qu'aux différents accords de
libre-échange que la Suisse a conclus avec des pays tiers, tous appliquant des critères
similaires aux règles de l'OMC. 
Quant à la mise en œuvre d'une telle interdiction, le Conseil fédéral rend attentif au fait
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que cela devrait probablement passer par la création de certifications onéreuses à
contrôler et demandant sensiblement plus de ressources que celles engagées dans le
cadre de l'ordonnance actuelle. Ces réticences ont déjà été invoquées par le Conseil
fédéral pour justifier son refus de la motion Aebischer ainsi que de l'initiative populaire
pour des aliments équitables. En outre, il considère que les actions déjà mises en place
par les partenaires du marché en question sont prometteuses. Il estime donc qu'au vu
des difficultés juridiques et pratiques de son application une telle interdiction n'est pas
souhaitable. 28

Dans le cadre du rapport sur la déclaration obligatoire des fourrures, le Conseil fédéral
a répondu au postulat Hess demandant d'étudier les possibilités de faire en sorte que
les ressources suisses en fourrure couvrent la demande nationale. Le rapport fait état
du manque de chiffres quant au volume des ventes de produits de la pelleterie en
Suisse. En effet, la complexité de la récolte de ces informations demanderait un
surcroît considérable de travail pour l'administration fédérale des douanes ainsi que
pour les déclarants. Un exemple démontrant cette complexité est le cas des vestes
doublées de fourrure qui représentent la majeure partie des importations de fourrures.
Celles-ci ne sont, pour autant, pas classées dans la catégorie «fourrure» mais dans la
catégorie «vêtement» par le système de tarif douanier. En ce qui concerne les
ressources à disposition en fourrure indigène, le rapport fait remarquer qu'une
augmentation des fourrures de renard roux serait possible, même si la production de
peaux en Suisse ne suffirait pas à couvrir la demande nationale. Finalement, le Conseil
fédéral considère qu'une déclaration obligatoire des fourrures est la meilleure manière
de promouvoir la production suisse. Dans le cas d'une volonté de promotion des peaux
suisses, les acteurs privés ainsi que le secteur suisse de la fourrure seraient, en premier
lieu, appelés à faire le travail d'information nécessaire. 29

BERICHT
DATUM: 23.05.2018
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (fdp, OW) räumte der Bundesrat ein, dass
die Familienbesteuerungsreform zu Ausfällen führe, welche die finanzschwachen
Kantone besonders hart treffen könne. Es sei jedoch nicht sinnvoll, vor dem
Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs noch Änderungen am geltenden System
vorzunehmen. 30

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 05.06.2002
MAGDALENA BERNATH

Mit einer Motion wollte Ständerat Hess (fdp, OW) den Bundesrat beauftragen, eine
Revision des Gesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) und des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) in dem Sinn vorzulegen, dass Steuerabzüge
entweder konsequent pauschalisiert oder zugunsten einer Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage gestrichen werden, was zu einer generellen Vereinfachung
führen würde. Allfällige Mehrerträge sollten bei der direkten Bundessteuer mit
Tarifsenkungen kompensiert werden. Obgleich der Bundesrat bereit war, die Motion
entgegen zu nehmen, beantragte Schwaller (cvp, FR) Ablehnung, da ihm sowohl der Text
der Motion als auch die Antwort des Bundesrates zu vage formuliert schienen. Er
befürchtete zudem, dass unter dem Strich der Mittelstand steuerlich stärker belastet
würde. Auch wenn in der Diskussion die zustimmenden Voten überwogen – einzig
Leuenberger (sp, SO) und Recordon (gp, VD) sprachen sich dagegen aus –, wurde die
Motion mit 21 zu 17 Stimmen verworfen. 31

MOTION
DATUM: 28.05.2008
MARIANNE BENTELI
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Indirekte Steuern

Im Frühjahr stimmte der Ständerat oppositionslos einer Motion Hess (fdp, OW) zu,
welche einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Ess- und Trinkwaren verlangt, die im
Rahmen von gastgewerblichen Lieferungen abgegeben werden. Bundesrat Merz
kündigte im Sinne eines Fernziels die Einführung eines Einheitssatzes für die
Mehrwertsteuer an. 32

MOTION
DATUM: 14.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat befasste sich als Erstrat mit der Ende 2007 vom Bundesrat beantragten
Änderung des Tabaksteuergesetzes. Eine Kommissionsminderheit aus der SVP
beantragte Rückweisung an den Bundesrat mit der Auflage, keine weitere
Steuerbelastung für die Konsumenten vorzusehen; deshalb sollte dem Bundesrat auch
die Kompetenz verweigert werden, in Eigenregie Steuererhöhungen für Tabakwaren
festzulegen. Das links-grüne Lager sprach sich gegen den Rückweisungsantrag aus,
bedauerte aber, dass die Revision nicht konsequent genug erfolge. Insbesondere
stünden die fiskalischen Aspekte mehr im Vordergrund als die gesundheitspolitischen;
auch sei die Angleichung an die Besteuerung in der EU nicht konsequent vollzogen;
Zigarren und Zigarillos würden weiterhin klar weniger hoch besteuert als im EU-Raum,
zudem gebe es Ausnahmen, etwa bei den gesundheitlich nicht weniger
problematischen Produkten des Schnupf- und Kautabaks. Da kein Antrag auf
Nichteintreten gestellt worden war, wurde dieses stillschweigend beschlossen. Der
Rückweisungsantrag der SVP wurde mit 106 zu 59 Stimmen klar abgelehnt, wobei sich
die FDP allerdings gespalten zeigte.

In der Detailberatung beantragte Meier-Schatz (cvp, SG) mit Unterstützung des links-
grünen Lagers, den Kau- und Schnupftabak bei der Besteuerung dem Feinschnitttabak
gleichzustellen. Sie argumentierte, wenn man es mit der Prävention und dem
Jugendschutz ernst meine, dürfe man keine Differenzierung nach Produkten
akzeptieren. Bundesrat und Kommissionsmehrheit machten demgegenüber geltend,
Kau- und Schnupftabak seien Nischenprodukte und würden beispielsweise im
Nachbarland Deutschland gar nicht besteuert, weshalb es einfach wäre, sich diese
Produkte im Ausland zu besorgen. Der Antrag wurde mit 85 zu 72 Stimmen abgelehnt.

Wie bereits in der Eintretensdebatte angekündigt, wollte die SVP die Kompetenz des
Bundesrates zur Vornahme von Steuererhöhungen beschneiden, indem für alle
Tabakprodukte die Belastung nur bis 80% der 2003 geltenden Sätze zugelassen werden
sollte. Bundesrätin Widmer-Schlumpf machte darauf aufmerksam, dass dieses
Begehren gar nicht umsetzbar wäre, da mit dieser Revision mit Ausnahme der
Zigaretten die gesamte Steuerstruktur verändert werde. Schelbert (gp, LU) wollte
hingegen, dass bei den Zigaretten die Erhöhungskompetenz um 80% des Bundesrates
nicht mit Stichdatum 2003 erfolgt, sondern neu ausgehend von den Steuersätzen, die
bei Inkraftsetzung des Gesetzes gelten. Damit würde der Bundesrat die Kompetenz
erhalten, den Preis der Zigarettenpäckchen in den nächsten Jahren nicht nur um 0.60
Fr. zu erhöhen, wie dies aufgrund der seit 2003 erst zu 50% ausgeschöpften
Kompetenz möglich ist, sondern um 2.30 Fr. Beide Anträge wurden recht deutlich
abgelehnt.

Mit einem Einzelantrag wollte Donzé (evp, BE) dem Bundesrat die Kompetenz erteilen,
einen Mindestpreis für Zigaretten festzulegen, um so genannte Lockvogel-Angebote der
Hersteller zu verunmöglichen, die sich insbesondere an Jugendliche richten.
Bundesrätin Widmer-Schlumpf plädierte dafür, den Antrag abzulehnen, da es zu einer
unstatthaften Einmischung in den freien Markt führen würde, worauf dieser mit 123 zu
40 Stimmen abgeschmettert wurde. Einzig die GP votierte geschlossen dafür, die CVP
mehrheitlich.

Um eine Grundsatzfrage ging es beim Antrag aus dem links-grünen Lager, den Anteil an
der Tabaksteuer, der heute der Subventionierung des inländischen Tabakanbaus dient,
in den Tabakpräventionsfonds umzuleiten. Der Sprecher der Minderheit bezeichnete
die heutige Regelung als pervers: Je rund 18 Mio Fr. jährlich flössen heute einerseits in
den Präventionsfonds sowie andererseits in die Unterstützung des Anbaus; das sei, als
würde man die Brandstifter und danach die Feuerwehr gleichzeitig finanzieren. Zudem
hätten die Tabakanbauer (rund 330 Betriebe in der Schweiz) eine Abnahmegarantie
sowie eine Zusicherung, dass man für ihre Produkte den dreifachen Welthandelspreis
bezahle. In den Übergangsbestimmungen des Gesetzes wollte die Minderheit den
Tabakanbauern während zweier Jahre die bisherigen Subventionen für eine Umstellung
des Betriebs zur Verfügung stellen. Der Antrag stiess auf wenig Zustimmung. Selbst die
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sonst gesundheitspolitisch aktive CVP betonte, hier gehe es nicht um ein Präventions-,
sondern um ein Steuergesetz; zudem seien die Interessen der Tabakanbauer zu
berücksichtigen. Auch SVP und FDP machten sich für die inländische Tabakproduktion
stark. Weil auch der Bundesrat sehr deutlich für Ablehnung plädierte, da dies das Ende
des einheimischen Tabakanbaus bedeuten würde, wurde der Antrag mit 101 zu 62 zu
Stimmen klar verworfen. Der Entwurf wurde in der Gesamtabstimmung schliesslich mit
99 zu 69 Stimmen angenommen. Die SP- und die SVP-Fraktion zeigten sich allerdings
unzufrieden über das Gesetz.

Im Ständerat wurde das Eintreten nicht bestritten. Obgleich sie keine entsprechenden
Anträge stellten, nahmen doch drei Votantinnen die Argumente der Minderheit des
Nationalrats wieder auf. Forster (fdp, SG) und Diener (glp, ZH) bedauerten, dass sich der
Bundesrat und die Mehrheit der grossen Kammer gegen Mindestpreise für Zigaretten
gewehrt hätten, da in den letzten Jahren der Markt von Billigzigaretten und der Abgabe
von etablierten Marken zu Dumpingpreisen richtiggehend überschwemmt worden sei,
was eindeutig Jugendliche mit beschränkten finanziellen Mitteln anlocke; die Branche
versuche so, den Rückgang des Tabakkonsums auszugleichen. Fetz (sp, BS) geisselte
erneut die „Doppelmoral“, welche Tabakbauern und Tabakprävention im gleichen
Umfang subventioniere. Beim Kompetenzrahmen für die Steuererhöhungen wollte die
Kommission den im Nationalrat unterlegenen Antrag Schelbert (gp, LU) wieder
aufnehmen (+80% auf dem bei Inkrafttreten des Gesetzes geltenden Preis), unterlag
aber mit 19 zu 18 Stimmen ganz knapp einem Antrag Hess (fdp, OW), seines Zeichens
Präsident der Vereinigung des Schweizerischen Tabakwarenhandels, der dafür plädierte
dem Nationalrat zu folgen. In der Gesamtabstimmung passierte der Entwurf mit 21 zu 1
Stimmen bei 5 Enthaltungen, worauf das Gesetz noch vor Ende Jahr definitiv
verabschiedet werden konnte. 33

Gegen den Antrag des Bundesrates überwiesen beide Parlamentskammern eine Motion
Hess (fdp, OW), welche eine Streichung des Artikels 89 Absatz 5 des
Mehrwertsteuergesetzes forderte. Dieser erlaubt es der Steuerverwaltung, ihre
Mehrwertsteuerforderungen gegenüber Erben unabhängig davon geltend zu machen,
ob sie in öffentlichen Inventaren oder auf Rechnungsrufe eingegeben wurden. Nach
dem Willen des Motionärs soll dieses Privileg der Steuerverwaltung beseitigt werden.
Wie die anderen Gläubiger soll sie ihre Forderungen im Rahmen des öffentlichen
Inventars stellen. 34

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Parlamentsdebatte zum Entlastungsprogramm 2003 am umstrittensten waren
der Fürsorgestopp im Asylwesen (die einzige grundlegende Systemänderung), das
Ausgabenwachstum im Bildungsbereich, die Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte,
die Kürzungen bei EnergieSchweiz und das Impulsprogramm für Kinderkrippen. In der
Herbstsession nahm der Ständerat die Beratungen in Angriff. Er lehnte einen
Rückweisungsantrag Gentil (sp, JU) ab, der die Einsparungen auf 2 Mia Fr. begrenzen
und auf Massnahmen verzichten wollte, welche eine blosse Lastenverschiebung auf die
Kantone und Gemeinden darstellten. In der Detailberatung folgte der Rat in den
meisten Fällen den Vorgaben des Bundesrates und den Anträgen der vorberatenden
Spezialkommission; diese hatte zwar einige Akzentverschiebungen vorgenommen, das
Entlastungsziel von 3,3 Mia Fr. insgesamt aber eingehalten. Auf Antrag des Bundesrates
entschied die kleine Kammer, dass Asylsuchende, auf deren Gesuch nicht eingetreten
wird, kein Recht mehr auf Sozialleistungen haben, sondern nur noch auf die
verfassungsmässig verankerte Nothilfe, falls sie darum ersuchen. Stärker als der
Bundesrat kürzte der Ständerat die Ausgaben im Umweltbereich (zusätzliche
Einsparungen von 18 Mio Fr., dazu 11 Mio Fr. beim BUWAL) und im Personalbereich
(zusätzlich 48 Mio Fr.). Im Bereich Bildung, Forschung und Technologie (BFT) beschloss
der Rat hingegen Mindereinsparungen von 50 Mio Fr., was ein jährliches Wachstum von
4,75% statt der vom Bundesrat beantragten 4,5% zur Folge hat. Geschont wurde auch
die Forstwirtschaft (-21 Mio) sowie das Programm EnergieSchweiz (-20 Mio). Mit 20:19
Stimmen lehnte der Ständerat einen Antrag Hess (fdp, OW) ab, welcher eine
Energielenkungsabgabe einführen wollte. Kommission und Bundesrat argumentierten
erfolgreich, es entspreche nicht der Idee des EP 03, neue Steuern und Abgaben
einzuführen, das Volk habe eine solche Förderabgabe deutlich verworfen; schliesslich
solle dieses komplexe Problem nicht im Rahmen der Entlastungsvorlage behandelt
werden. Beim Strassenbau beschloss der Rat, die Beiträge an die Kantone um 60 Mio Fr.
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weniger zu kürzen. Ganz knapp scheiterte in diesem Kontext ein Antrag Marty (fdp, TI),
der die Investitionen in den Strassenbau und Strassenunterhalt von jeder Kürzung
ausnehmen und zum Ausgleich die Mineralölsteuer um drei Rappen pro Liter erhöhen
wollte. Weitere Zugeständnisse machte die kleine Kammer auch bei der Landwirtschaft,
indem sie mit 21:19 Stimmen einen Antrag Bieri (cvp, ZG) unterstützte, das
Ausgabenwachstum bei den Direktzahlungen nicht nur im Sinne der
Kommissionsmehrheit zu halbieren, sondern ganz von der Sparübung auszunehmen.
Beim Parlamentsressourcengesetz folgte der Rat der Kommissionsminderheit und
beschloss, die jährlichen Entschädigungen pro Parlamentarier um 3000 Fr. zu kürzen.
In der Gesamtabstimmung wurde das Entlastungsprogramm lediglich von der SP
abgelehnt und mit 26:6 Stimmen angenommen. 35

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Le projet est retourné au Conseil des Etats lors de la session d’automne. Au sujet de la
norme fondamentale, les sénateurs ont maintenu une ultime divergence: le produit de
la taxe sera destiné uniquement à décharger l’économie d’une partie des charges
salariales annexes obligatoires.
Concernant les dispositions constitutionnelles transitoires, les sénateurs ont suivi la
minorité de la Ceate en maintenant la taxe à 0.2 centime par kWh, par 22 voix contre 16.
La majorité de la commission proposait 0.4 ct/kWh. Ils ont en outre maintenu la durée
de validité de la taxe à fin 2010, retardable de cinq ans. Une troisième divergence a été
introduite: l’exécutif pourra prévoir, pour les entreprises grandes consommatrices
d’énergie, d’abroger la taxe avant terme ou de la réduire si la situation sur le marché de
l’énergie rend superflues les mesures prévues pour encourager l’utilisation des agents
renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Cette proposition Hess (prd, OW)
a été acceptée par 20 voix contre 17. 
Dans l’ATE, la Chambre des cantons a procédé à quelques modifications de détail. Puis,
les sénateurs ont supprimé l’énergie éolienne des énergies renouvelables à encourager,
et ils ont réintroduit l’énergie à chaleur ambiante. Par 19 voix contre 18, la petite
Chambre s’est ralliée au National concernant la possibilité d’accorder des prêts aux
propriétaires de centrales hydrauliques temporairement incapables de procéder aux
amortissements requis. Ils ont également ramené à CHF 3000 le montant minimum des
coûts imputables d’un projet pour que la Confédération puisse accorder une aide
financière. Ils ont supprimé la disposition stipulant qu’en cas de résultat positif, les
bénéficiaires d’aides financières pourront être sollicités pour une contribution non
remboursable au fonds. En outre, les contributions globales que la Confédération peut
verser aux cantons seront calculées selon l’efficacité des mesures. Les aides financières
versées à l’étranger ne seront pas limitées à 60 % des coûts imputables. L’arrêté sera
limité au plus tard à 15 ans. 36

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.1999
LAURE DUPRAZ

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2015
NIKLAUS BIERI
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unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
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Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
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Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 37

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Lors de l’examen des projets d’arrêtés relatifs aux programmes d’agglomération et au
programme d’élimination des goulets d’étranglement, la CTT-CE a constaté que le
fonds d’infrastructure ne disposait pas des ressources nécessaires. Aussi a-t-elle
présenté une initiative parlementaire en faveur du versement d’une contribution
extraordinaire de CHF 850 millions au fonds d’infrastructure, de telle sorte qu’il
puisse remplir ses engagements sans que les projets ne soient retardés et, si possible,
sans recours au préfinancement par les cantons. Ce montant est prélevé sur le
financement spécial pour la circulation routière (FSCR). Cette modification de la loi
fédérale sur le fonds d’infrastructure (LFInfr) n’apporte cependant qu’une solution
provisoire, la CTT-CE estimant en effet qu’un nouvel apport sera nécessaire dès 2014.
Le Conseil fédéral a émis un avis favorable sur le projet de la CTT-CE, tout en mettant
en garde contre ses conséquences potentiellement négatives pour les finances de la
Confédération. En vertu du mécanisme de frein à l’endettement, cette contribution
extraordinaire doit en effet être compensée par des excédents structurels du budget
fédéral, c’est-à-dire des mesures d’économie d’un montant correspondant. En outre,
le prélèvement sur le FSCR nécessitera probablement une hausse anticipée de l’impôt
sur les huiles minérales. À ces réserves près, le gouvernement a jugé que la proposition
de la CTT-CE constituait la solution la plus opportune pour permettre au fonds de
verser aux cantons la contribution que la Confédération s’est engagée à leur fournir.
Au Conseil des Etats, l’entrée en matière n’a pas suscité d’opposition. Lors de la
discussion par article, une minorité de la CTT emmenée par Hans Hess (plr, OW) a
proposé de ramener le montant de la contribution extraordinaire à CHF 570 millions,
craignant que les autres projets en matière de transports (notamment l’achèvement du
réseau des routes nationales et les routes principales des régions périphériques et de
montagne) ne pâtissent de ce soutien aux programmes d’agglomération et d’élimination
des goulets d’étranglement. Par 23 voix contre 13, les sénateurs ont préféré suivre la
majorité de la commission. Au vote sur l’ensemble, ils ont adopté cette modification de
la LFInfr à l’unanimité.
Au Conseil national, une minorité Gabi Huber (plr, UR) de la CTT-CN a présenté une
proposition identique à celle défendue par la minorité Hess à la chambre des cantons.
Malgré le soutien d’une majorité du groupe UDC et de la moitié du groupe PLR, cet
amendement a été rejeté par 116 voix contre 57. Au vote sur l’ensemble, la chambre du
peuple a approuvé le projet de la CTT-CE par 153 voix contre 23. En votation finale, les
deux chambres ont confirmé leur décision, respectivement à l’unanimité et par 179 voix
contre 6. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
NICOLAS FREYMOND

Strassenverkehr

À la suite du Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil national a approuvé, par
93 voix contre 64, la motion Hess (prd, OW) demandant au Conseil fédéral de réviser
l’ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs afin d’autoriser le
transport professionnel privé de voyageurs entre les aéroports suisses et les régions
touristiques en complément des transports publics. Cette libéralisation partielle est
censée procurer une souplesse profitable pour l’économie touristique. Par la même
occasion, la Chambre basse a adopté une motion Amstutz (udc, BE) (05.3762) allant
dans le même sens. Socialistes et Verts ont rejeté les deux motions, jugeant la mise en
concurrence des transports publics et privés incompatible avec les politiques des
transports et de protection de l’environnement de la Confédération. 39

MOTION
DATUM: 21.06.2007
NICOLAS FREYMOND

Le parlement a transmis au Conseil fédéral une motion du conseiller aux Etats Hess
(prd, OW) visant à autoriser le transport conjoint de grues et de leurs accessoires par
l’inclusion de ces derniers dans l’autorisation spéciale (dérogation aux limites de poids).
Suite à l’approbation d’une motion Schmid-Sutter (pdc, AI) (05.3520) par la Chambre
basse, le gouvernement devra en outre assouplir les dispositions applicables en matière
de charge par essieu pour les camions de telle sorte que le dépassement de la charge
autorisée ne sera sanctionné que dans les cas où le véhicule incriminé viole également
les prescriptions concernant le poids total autorisé. 40

MOTION
DATUM: 06.12.2007
NICOLAS FREYMOND
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Post und Telekommunikation

Au cours de l’été, de l’automne et jusqu’à la fin de l’année, les manifestations se sont
poursuivies et les pétitions sont venues s’amasser les unes après les autres au DETEC.
Le parlement n’est pas demeuré en reste et a dû traiter une grande série d’objets. Par
18 voix contre 15, le Conseil des Etats a transformé en postulat moins contraignant une
motion de Hans Hess (prd, OW) (01.3370) chargeant le gouvernement d’accélérer la
libéralisation du marché postal. Le Conseil fédéral a proposé d’attendre les résultats de
la consultation concernant le "Paquet Poste/Swisscom SA", avant de se décider quant à
l’évolution future du secteur. En octobre, le Conseil national a renoncé à interrompre la
réforme du réseau postal. Il a refusé par 89 voix contre 65 la motion Rennwald (ps, JU)
(01.3300) qui exigeait un moratoire à la restructuration postale couplée à une extension
du réseau. Le socialiste jurassien voulait que chaque commune suisse ait sa poste et
qu’un bureau de poste PP soit accessible à tout usager en dix minutes. Entre 400 et
500 bureaux supplémentaires auraient été nécessaires. La motion avait été cosignée 93
conseillers nationaux en majorité de gauche. Le National a en revanche adopté les
motions de Fasel (pcs, FR) par 90 voix contre 66 et de Dupraz (prd, GE) (01.3168) par 88
contre 65. La première souhaitait mieux définir le mandat de prestation de La Poste et
la seconde lui permettre de toucher des subventions pour sauver certains bureaux.
Face à cet activisme parlementaire, Moritz Leuenberger a promis, pour le printemps
2002, un rapport qui offrirait une vue d’ensemble sur toutes les interventions
politiques en suspens et qui proposerait des solutions pour le financement de la
desserte de base. 41

MOTION
DATUM: 21.12.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Au Conseil des Etats, les sénateurs Maissen (pdc, GR) et Savary (ps, VD) ont déposé des
propositions de non entrée en matière, relevant que la libéralisation complète du
marché postal n’était pas nécessaire, ni même opportune et que le financement du
service universel n’était aucunement garanti par le projet présenté. Ils ont en outre mis
en garde contre une répétition du scénario expérimenté dans les domaines de
l’électricité et des télécommunications, c’est-à-dire, selon eux, une réduction des
prestations conjuguée à une hausse des prix. Par 26 voix contre 15, la chambre haute a
toutefois suivi sa CTT et approuvé l’entrée en matière, jugeant ces inquiétudes
légitimes mais exagérées. Lors de la discussion par article, la CTT a proposé plusieurs
modifications mineures de la LPO, toutes adoptées sans discussion. Le Conseil des
Etats a par contre refusé d’obliger les entreprises souhaitant utiliser les infrastructures
de la Poste à appliquer les dispositions de la convention collective de travail de cette
dernière, comme l’a demandé une minorité Hêche (ps, JU). Par 23 voix contre 12, les
sénateurs ont suivi la majorité de leur commission en décidant d’astreindre les
entreprises postales à publier des informations sur la durabilité écologique et sociale
de leurs prestations. Concernant l’étendue du service universel, la chambre haute n’a
pas souhaité étendre la desserte garantie au-delà des lieux habités à l’année. Elle a
également refusé, par 20 voix contre 15, d’attribuer un rôle prépondérant aux offices de
poste dans la fourniture du service universel par rapport aux agences administrées par
des tiers, comme le souhaitait la même minorité Hêche. Le plénum a par contre suivi
cette minorité en décidant de garantir que chaque commune dispose au minimum
d’une boîte postale publique pour l’expédition de courrier. Les sénateurs ont refusé de
justesse, par 21 voix contre 20, d’augmenter le montant des subventions pour la
diffusion de la presse associative et des journaux quotidiens et hebdomadaires. Par
contre, sur proposition de sa commission, la chambre haute a décidé de supprimer la
limitation dans le temps de ce soutien à la presse. Quant au rythme de la libéralisation,
les sénateurs ont tout d’abord refusé la libéralisation complète et immédiate du
marché postal telle que la souhaitait une minorité Hess (plr, OW). Ils ont rejeté de
justesse, par 20 voix contre 19, une proposition d’une minorité Imoberdorf (pdc, VS)
visant au maintien du monopole de la Poste sur les lettres de moins de 50 grammes
censé assurer le financement à long terme du service universel au profit de la
libéralisation en deux temps voulue par le Conseil fédéral et soutenue par la majorité
de la CTT. La même minorité a vainement tenté de repousser l’ouverture complète du
marché de un à trois ans après l’entrée en vigueur de la LPO. Selon une proposition
Germann (udc, SH), le plénum a décidé que le Conseil fédéral consultera les cantons et
les communes avant de définir les conditions d’accès aux diverses prestations du
service universel. Lors du vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a approuvé le projet
de LPO ainsi amendé par 21 voix contre 10 (et 4 abstentions).

Concernant le projet de LOP (09.050), les discussions ont essentiellement porté sur
l’opportunité d’attribuer une licence bancaire à la Poste. Ce débat a en fait débuté à la
session d’été déjà à l’occasion du traitement de propositions individuelles. Au terme de
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vifs échanges, les sénateurs ont alors rejeté, par 24 voix contre 14, une motion Jenny
(udc, GL) (09.3157) en faveur de la licence bancaire. Les opposants n’ont pas voulu que
la Poste n’entre en concurrence avec les banques cantonales, tandis que les partisans
ont vu dans une banque postale le moyen de garantir le financement du service
universel et le maintien du réseau d’offices existant et d’assurer que l’épargne gérée
par Postfinance profite pleinement à l’économie suisse. Le Conseil national a quant à
lui décidé, par 98 voix contre 69, de ne pas donner suite à une initiative parlementaire
Caviezel (plr, GR) (09.404) allant dans le même sens que la motion Jenny. Par 25 voix
contre 11, les sénateurs ont confirmé leur décision de la session d’été et rejeté la
proposition d’une minorité Maissen (pdc, GR) d’autoriser la Poste à octroyer des crédits
et hypothèques. La transformation de l’ancienne régie en société anonyme n’a suscité
que quelques réticences dans les rangs socialistes. Les sénateurs ont en outre adopté
tacitement deux amendements proposés par la CTT obligeant le Conseil fédéral à
consulter les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale avant de déterminer
les objectifs quadriennaux de l’entreprise et de procéder au changement de sa forme
juridique. La chambre haute a par ailleurs refusé, par 21 voix contre 9, d’exonérer de la
TVA les prestations relevant du service universel comme le demandait le sénateur
Maissen (pdc, GR). Au vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a adopté le projet
amendé de LOP par 23 voix contre 4 (et 5 abstentions). 42

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Gegen den Willen des Bundesrats überwies der Ständerat eine Motion Hess (fdp, OW),
die eine Änderung des bäuerlichen Bodenrechts verlangt. Unter anderem sollte es neu
möglich sein, Grundstücke im Zonengrenzbereich zu arrondieren. Laut Bundesrätin
Metzler sei dies aus raumplanerischer Sicht jedoch ausserordentlich problematisch, da
man auf diesem Wege dem Ausfransen der Bauzone in die Landwirtschaftszone
Vorschub leiste und der raumplanerische Grundsatz der klaren Trennung zwischen
Bauzone und Nicht-Bauzone ausgehebelt würde. (Zum bäuerlichen Bodenrecht siehe
auch hier.) 43

MOTION
DATUM: 18.03.2002
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat überwies eine Motion Hess (fdp, OW) aus dem Ständerat, welche eine
Änderung des bäuerlichen Bodenrechts verlangt. Neu sollen Grundstücke im
Zonengrenzbereich arrondiert werden können. Der Bundesrat hatte den Vorstoss aus
raumplanerischen Gründen nur als Postulat entgegen nehmen wollen. 44

MOTION
DATUM: 03.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Bodenrecht

Das Parlament verabschiedete eine Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller). Ausgangspunkt der Revision
bildete ein im Nationalrat angenommenes Postulat Theiler (fdp, LU), wonach der Erwerb
von Aktien an Immobiliengesellschaften gleich behandelt werden soll wie der Erwerb
von Anteilen an Immobilienanlagefonds. Nachdem sich Bundesrat Blocher im Ständerat
für die Vorlage ausgesprochen hatte, weil sich die Aufhebung des Gesetzes, welche die
FDP mit einer Motion verlangt, verzögern könne, zog der Freisinnige Hans Hess (OW)
seinen Nichteintretensantrag zurück. Der Rat hiess den Entwurf mit einer kleinen
technischen Korrektur gut. Im Nationalrat hatte ein Nichteintretensantrag von Bernhard
Hess (sd, BE) keine Chancen; der Rat schloss sich den Beschlüssen des Ständerates an.
Das Gesetz passierte die Schlussabstimmung mit 42:0 (Ständerat) resp. 131:5 Stimmen
bei 46 Enthaltungen von Seiten der Grünen und der Mehrheit der SP, die
raumplanerische Bedenken geäussert hatten (Nationalrat). In der Wintersession schrieb
die grosse Kammer den Vorstoss der FDP, welche die Aufhebung der Lex Koller verlangt
hatte (02.3677), ab. 45
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Umweltschutz

Klimapolitik

Le Conseil des Etats a adopté une motion de Hans Hess (prd, OW), demandant au
Conseil fédéral de prendre en compte le bois utilisé pour la construction en tant que
puits de carbone dans l’application du Protocole de Kyoto. Le Conseil fédéral a accepté
ce point, mais il a combattu, en vain, l’autre partie de la motion qui le chargeait de
veiller, en application de la législation sur le CO2, à ce que le bois utilisé pour la
construction soit pris en compte dans le bilan de CO2 de la Suisse. Le gouvernement
trouvait qu’il n’était pas indiqué de mentionner les produits en bois en tant que puits
de carbone dans le bilan national, tant que cette mesure n’était pas reconnue au plan
international. 46

MOTION
DATUM: 09.12.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Als Zweitrat billigte die grosse Kammer eine Motion von Ständerat Hess (fdp, OW),
welche verlangt, dass die Leistungen des CO2-Speichers Holz bei der Erfüllung der
Klimaziele des Kyoto-Protokolls angerechnet werden. Das in der Schweiz verbaute Holz
speichere rund 45 Mio Tonnen Kohlendioxid. Bundesrat und Kommissionsminderheit
hatten vergeblich darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung von Bauholz als CO2-
Speicher noch nicht international anerkannt sei. 47

MOTION
DATUM: 23.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Berichtsjahr beriet der Ständerat als Zweitrat in einer beinahe sechsstündigen
Sitzung die Totalrevision des CO2-Gesetzes. Diese soll der Volksinitiative „für ein
gesundes Klima“ als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt werden und die
Schweizer Klimapolitik nach 2012 definieren. Die Volksinitiative setzt sich, gemessen am
Wert von 1990, eine 30 prozentige Reduktion der Treibhausgasemissionen im Inland bis
im Jahr 2020 zum Ziel. Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag erfolgte, beschloss der
Ständerat, Nationalrat und Bundesrat folgend, mit Artikel 3 des CO2-Gesetzes ein
Reduktionsziel von 20%. Der Ständerat folgte dabei einer Minderheit Diener (glp, ZH),
welche beantragte, dass die Reduktion von 20% vollständig im Inland erfolgen soll. Mit
diesem Entscheid folgte die kleine Kammer dem Nationalrat, welcher diesen Zusatz im
Vorjahr dem bundesrätlichen Entwurf angefügt hatte. Dieser Parlamentsbeschluss hat
drastische Auswirkungen auf die Stiftung Klimarappen, welche einen Grossteil ihrer
Reduktionsprojekte im Ausland tätigt. Gemäss Bundesrätin Leuthard wäre eine
Anrechnung von im Ausland erfolgten Emissionsreduktionen nur noch möglich, wenn
der Bundesrat das Reduktionsziel erhöhen würde, wozu er – bis zu 40% – mit dem
vorliegenden Gesetzesentwurf berechtigt wäre. In Anbetracht der Tatsache, dass die
Schweiz ihrer Reduktionsverpflichtung im Kyoto-Protokoll nur durch den zusätzlichen
Kauf von ausländischen Emissionszertifikaten nachkommen konnte (vgl. den
Umweltbericht des BAFU), bedeutete die beschlossene Änderung eine grosse
Herausforderung für die Schweiz. Weiter schuf die kleine Kammer gewichtige
Differenzen zum Nationalrat. Auf Anraten seiner Kommission und in Übereinstimmung
mit dem Bundesrat und der EU, stand der Ständerat dafür ein, dass die CO2-
Emissionen von Personenwagen bis 2015 durchschnittlich auf 130 g/km zu verringern
seien. Der Nationalrat hatte sich im Vorjahr für einen Wert von 150 g/km
ausgesprochen, da nur ein solcher den topographischen Gegebenheiten in der Schweiz
angemessen Rechnung tragen würde. Diskussionslos beschloss der Ständerat zudem,
dass fossil-thermische Kraftwerke ihre CO2-Emissionen bedingungslos zu 70% im
Inland zu kompensieren haben. Der Nationalrat hatte vorgesehen, dass der Anteil der
Kompensation im Ausland von 30% auf 50% erhöht werden könnte. Die Idee war, faire
Rahmenbedingungen für mögliche Investoren zu schaffen, falls sich zeigen sollte, dass
für eine ausreichende Elektrizitätsversorgung nicht auf Gaskombikraftwerke verzichtet
werden kann. Eine weitere Differenz wurde bei der CO2-Abgabe auf fossile Treibstoffe
geschaffen, welche der Nationalrat im Vorjahr vollständig aus dem Gesetzesentwurf
streichen wollte. Im Ständerat setzte sich mit 21 zu 16 Stimmen erneut eine links-grüne
Kommissionsminderheit durch, die sich dem Bundesrat anschliessen wollte. Gemäss
bundesrätlichem Entwurf könnte eine solche Abgabe zu einem Satz von höchstens CHF
120 pro Tonne CO2 erhoben werden, sofern sie sich zur Erreichung des Reduktionsziels
notwendig zeigen werde. Bezüglich CO2-Abgabe auf Brennstoffen setzte sich ein
Einzelantrag Hess (fdp, OW) durch. Dieser will die Brennstoffabgabe bei CHF 36 pro
Tonne CO2 belassen, was 9 Rappen pro Liter Heizöl entspricht. Diese Abgabe könnte
jedoch vom Bundesrat, in Abhängigkeit des Zielerreichungsgrades auf CHF 120 pro
Tonne erhöht werden. Chancenlos blieb ein Minderheitsantrag, welcher eine
anfängliche Abgabenhöhe von CHF 90 pro Tonne und eine mögliche Erhöhung bis auf
CHF 180 vorsah. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den revidierten
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Gesetzesentwurf mit 28 zu 6 Stimmen an. Zusätzlich beschloss das Parlament eine
Fristverlängerung der Behandlung der Volksinitiative „für ein gesundes Klima“. Diese
erstreckt sich neu bis zum 29.8.12. 48

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Der Ständerat genehmigte in der Herbstsession eine Verordnung, mit welcher die
Promillegrenze im Strassenverkehr von 0,8 auf 0,5 gesenkt wird. Ein Antrag Hess (fdp,
OW), die Grenze bei 0,7 Promillen festzusetzen, wurde mit 29 zu 13 Stimmen abgelehnt.
Gemäss der Verordnung wird eine Person, die mit Blutalkoholwerten zwischen 0,5 und
0,8 Promille (gewöhnliche Angetrunkenheit) ein Fahrzeug lenkt, mit Haft oder Busse
bestraft; wer sich mit mehr als 0,8 Promillen ans Steuer setzt (qualifizierte
Angetrunkenheit), soll mit Gefängnis oder Busse, einem Eintrag im Strafregister sowie
einem Ausweisentzug von mindestens drei Monaten bestraft werden. Die Räte hatten
im Vorjahr beschlossen, neu anstelle des Bundesrates selber über die
Promillegrenzwerte zu bestimmen. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2002
MARIANNE BENTELI

Sport

Gegen den Willen des Bundesrates, der Umwandlung in ein Postulat beantragte, hiess
der Ständerat ganz knapp eine Motion des Obwaldners Hess (fdp) zur Unterstützung von
Sportmittelschulen durch den Bund gut. Die Landesregierung begründete ihre
Zurückhaltung mit dem Umstand, dass in der Motion primär der Skirennsport
angesprochen sei, erklärte sich aber bereit, ein Gesamtkonzept der
Spitzensportförderung ausarbeiten zu lassen und dazu den Dialog mit interessierten
Institutionen und Organisationen aufzunehmen. 50

MOTION
DATUM: 07.06.1999
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates, der den Vorschlag als zu eng auf den Skirennsport
zugeschnitten erachtet, hatte der Ständerat im Vorjahr knapp eine Motion Hess
angenommen, die den Bund verpflichtet, die Sportmittelschulen in Davos (GR),
Engelberg (OW), Brig und Martigny (beide VS) finanziell zu unterstützen. Im Nationalrat
bat Bundespräsident Ogi, das Gesamtkonzept Spitzensport abzuwarten, weshalb er
erneut Umwandlung in ein Postulat beantragte. Bezzola (fdp, GR) als Vertreter eines
Standortkantons und Engelberger (fdp, NW) als Präsident des Schweizerischen
Skiverbandes setzten sich hingegen wortreich für die Motion ein. Wenig für das
Anliegen übrig hatte hingegen Fehr (sp, ZH). Sie fand, es sei nicht Sache des Bundes,
Privatschulen zu unterstützen; zudem sei es absurd, den Turnunterricht in den Schulen
und der Lehrlingsausbildung aus finanziellen Überlegungen abzubauen und andererseits
den Spitzensport derart zu fördern. Sie beantragte deshalb, den Vorstoss gänzlich
abzulehnen. Die Motion wurde deutlich mit 102 zu 47 Stimmen angenommen. 51

MOTION
DATUM: 07.03.2000
MARIANNE BENTELI

Mitte 2014 behandelte der Nationalrat eine im Vorjahr eingereichte Motion de Buman
(cvp, FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive. Damit sollte der
Bundesrat beauftragt werden, dem Parlament ein Massnahmenpaket zu unterbreiten,
das den Anteil der Bevölkerung, der Schneesport treibt, nachhaltig steigern soll. Einige
Vorschläge wurden vom Motionär, seinerseits Präsident des Verbandes Seilbahnen
Schweiz, gleich mitgeschickt: die Gründung einer Dienststelle zur Durchsetzung und
Koordination der Massnahmen; die Definition der ersten Schulferienwoche des Jahres
als Sportwoche; die Einrichtung einer obligatorischen Schneesportwoche für
Schülerinnen und Schüler der 5. und der 9. Klasse; ausgebaute
Finanzierungsmöglichkeiten für Schneesportlager und grosszügigere Unterstützung
durch das Programm Jugend + Sport sowie die Schaffung mindestens dreier
Bundeszentren für Wintersport. Begründet wurde der Vorstoss hauptsächlich mit
sportlichen Ansprüchen, jedoch auch mit Sorgen der Tourismusbranche. Diese
befürchtete einen Gästerückgang, wenn immer weniger Jugendliche Interesse an
Schneesportarten hätten. Neben den touristischen Anstrengungen der Wintersportorte
solle daher die Regierung mithelfen, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen,
um den Zugang zum Schneesport zu erleichtern. Zusätzlich solle sie eine Antriebs- und
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DATUM: 19.06.2014
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Koordinationsfunktion übernehmen. Der Bundesrat zeigte in seiner Stellungnahme
Verständnis für das Anliegen und betonte, dass er um die Bedeutung des Wintersports,
sowohl aus sportlicher wie auch aus wirtschaftlicher Sicht, wisse. Jedoch ziele die
Motion vorwiegend auf kantonale oder gar kommunale Zuständigkeiten, bei welchen der
Bundesrat nicht Einfluss nehmen könne. Beim Thema Schneesportzentrum wurde auf
die laufende Standortevaluation für ein ebensolches verwiesen. Der Bundesrat
beantragte also dem Parlament die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat beschloss
jedoch anders, indem er das Anliegen durchwinkte. Mit 83 zu 76 Stimmen bei 25
Enthaltungen fiel die Abstimmung recht knapp aus, wobei Mitte-links unterlag.
Mehr Diskussionsbedarf sah der Ständerat, der das Geschäft Ende Jahr behandelte.
Kommissionssprecherin Savary (sp, VD) beantragte namens der vorberatenden WBK
Ablehnung. Mit 7 zu 0 Stimmen war das Verdikt in diesem Gremium deutlich
ausgefallen. Begründet wurde es mit den Argumenten des Bundesrats: Vermischung der
Kompetenzen und bereits laufende Anstrengungen. Einen anderen Antrag stellte Hans
Hess (fdp, OW), der selbst Präsident einer Bergbahn ist. Er wollte die Motion
unterstützen und bediente sich dabei betriebswirtschaftlicher Argumente. In puncto
Intervention bei laufenden Projekten sah er keine Nachteile, sondern viel eher ein
Signal zur Unterstützung der Bemühungen des VBS. Als Brückenbauerin verstand sich
Pascale Bruderer Wyss (sp, AG), die eine Promotion des Wintersports generell
befürwortete. Ihr Antrag lautete auf Annahme der Punkte 1 (Gründung einer
Dienststelle) und 4 (Finanzierung Schneesportlager sowie mehr Mittel für J+S) der
Motion, um dem Anliegen in einer differenzierten Art und Weise zu begegnen. Damit
sollte ein massvolles, aber positives Zeichen gesetzt werden. Kommissionsmitglied Anita
Fetz (sp, BS) präzisierte derweil die Beweggründe der WBK, die Motion abzulehnen. Dies
sei nicht Ausdruck einer negativen Grundhaltung gewesen, sondern vor allem eine
Anerkennung der bereits laufenden Projekte. Es sei nicht nötig, nochmals eine ähnliche
Motion durchzubringen. Die Diskussion wurde schliesslich durch den Zuger Ständerat
Peter Bieri (cvp, ZG) beendet: Er schlug vor, die Motion nochmals in der WBK zu
thematisieren und beantragte daher deren Rückweisung. Nach einigen weiteren
Wortmeldungen wurde dem Ordnungsantrag mit 21 zu 17 Stimmen zugestimmt. Das
Geschäft blieb damit bis auf Weiteres hängig. 52

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Der Ständerat hielt bei Artikel 196 an einer proportionalen Erhöhung der MWSt fest,
allerdings wollte er sie nicht ganz so stark anheben, wie er noch im Dezember 2007
beschlossen hatte. Er folgte dem Antrag seiner Kommission, den Normalsatz um 0,4 auf
8%, den reduzierten Satz um 0,1 auf 2,5% und den Sondersatz für
Beherbergungsleistungen um 0,2 auf 3,8% zu erhöhen. Die Minderheitsanträge Fetz (sp,
BS), welcher am früheren Beschluss des Ständerates festhalten wollte und Hess (fdp,
OW), welcher dem Beschluss der linearen Erhöhung des Nationalrates folgen wollte,
lehnte der Ständerat beide ab. Ausserdem formulierte er den Absatz 3 von Artikel 196
neu, um die Vorlage mit der Schaffung eines IV-Fonds zu verknüpfen. Nach der neuen
Formulierung kommt die befristete Mehrwertsteuererhöhung nur dann zur Anwendung,
wenn ein selbständiger IV-Fonds geschaffen wird, also wenn das Bundesgesetz zur
Sanierung der IV in Kraft tritt. Der Nationalrat folgte daraufhin diskussionslos den
Beschlüssen des Ständerates. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die
Vorlage mit 39 zu 2 Stimmen und der Nationalrat mit 126 zu 58 Stimmen an. 53

MOTION
DATUM: 27.05.2008
LINDA ROHRER

Krankenversicherung

Im Plenum des Ständerates war Eintreten unbestritten. Auch in der Diskussion war sich
der Rat einig, dass die Finanzierung der Spitäler besser geregelt werden muss. Dabei
wurden die Vorschläge der Kommission von den Ratsmitgliedern mehrheitlich gut
aufgenommen. Es lagen jedoch drei Anträge auf Rückweisung an die Kommission vor.
Leuenberger (sp, SO) und Hess (fdp, OW) forderten, dass die Kommission mit den
Kantonen eine tragfähige Lösung für die Spitalfinanzierung finden solle; Wicki (cvp, LU)
verlangte lediglich eine geeignete Vernehmlassung bei den Kantonen zum
Kommissionsvorschlag. Der Antrag Wicki obsiegte gegenüber den beiden anderen
Anträgen. Die Rückweisung erfolgte schliesslich mit 36 zu 1 Stimmen. 54
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Im Mai 2018 behandelte die SGK-NR die Motion «Tarifpartner sollen Tarife von
Laboranalysen aushandeln» ihrer Schwesterkommission. Mit 15 zu 7 Stimmen
beantragte sie dem Nationalrat, die Motion anzunehmen, da er in der Frühjahrssession
2018 bereits eine Motion Hess (fdp, OW; 16.3193) mit ähnlichem Ziel angenommen
hatte. Innovative Laboranalysen könnten schneller vergütet werden, wenn Versicherer
und Leistungserbringer die Tarife aushandelten; sicher schneller, als die vom EDI
benötigten zehn bis zwölf Monate, erklärte die Kommission. Dies erlaube auch, die
Kosten im Gesundheitswesen indirekt zu senken, erklärte Lorenz Hess als
Kommissionssprecher dem Nationalrat in der Herbstsession. Zudem helfe dies gegen
Doppelmedikation und Fehlbehandlungen. Eine Minderheit der SGK-NR zweifelte
hingegen an der Wirksamkeit der Motion. Yvonne Feri (sp, AG) verwies auf die Probleme
bei Tarmed und erklärte, durch die zahlreichen Anbieter und Verhandlungspartner
drohten auch bei den Laboranalysen Blockaden bei den Tarifverhandlungen; die
Wirksamkeit der Tarifautonomie sei ein «Mythos». Deutlich wurde auch
Gesundheitsminister Berset. «Un voeu pieux», also einen frommen Wunsch, oder gar
«une certaine forme de naïveté» nannte er die Annahme der beiden Kommissionen,
dass die Tarifpartner die entsprechenden Tarife in nützlicher Frist aushandeln könnten.
Bereits heute hätten diese die Möglichkeit, tiefere Tarife auszuhandeln, sie täten es
aber nicht, betonte Berset. Eindringlich bat er den Rat nochmals, die Motion
abzulehnen. Dieser liess sich davon aber nicht überzeugen und nahm den Vorstoss mit
124 zu 57 Stimmen an. 55

MOTION
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Ausgehend von einer parlamentarischen Initiative Hess (fdp, OW) beschloss der
Ständerat einstimmig, auf eigene Faust zwei Lücken im Ausländerrecht zu schliessen.
Neu wurde die sogenannte Vorbereitungshaft eingeführt. Damit soll verhindert werden,
dass sich illegal anwesende Ausländer durch Einreichung eines Asylgesuchs dem
polizeilichen Zugriff entziehen können. Mit dem zweiten Revisionspunkt wurde gegen
die vor allem von rechtsbürgerlichen Kreisen immer wieder angeprangerte Praxis der
Scheinehen zur Erlangung einer Aufenthaltsbewilligung vorgegangen; diese können
künftig mit Gefängnis oder Bussen bis 30 000 Fr. geahndet werden. Der Bundesrat
widersetzte sich dem Vorgehen nicht, da er grundsätzlichen Handlungsbedarf
anerkannte, hätte es aber lieber gesehen, wenn diese Fragen erst im Zusammenhang
mit der anstehenden Totalrevision des Ausländerrechts (ANAG, neu AuG) angegangen
worden wären. Auf eine weitere Teilrevision des ANAG zur rechtlichen Besserstellung
von Migrantinnen vor Gewalt in der Ehe, welche der Nationalrat mit der Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH) vorgenommen hatte, weigerte sich der
Ständerat einzutreten; der Nationalrat bekräftigte jedoch seinen Willen, diese
Angelegenheit bereits jetzt zu regeln, worauf der Ständerat auf seinen ersten Entscheid
zurückkam, die materielle Behandlung aber bis zum Vorliegen der Botschaft zum neuen
Ausländergesetz vertagte. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2001
MARIANNE BENTELI

Da das Anliegen einer parlamentarischen Initiative Hess (fdp, OW), welcher der
Ständerat 2001 in zwei Punkten (Verschärfung der Vorbereitungshaft und Bekämpfung
der Scheinehen) Folge gegeben hatte, mit dem neuen Ausländergesetz weitgehend
erfüllt wurde, trat der Nationalrat auf die parlamentarische Initiative nicht ein. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2004
MARIANNE BENTELI

1999 hatte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Goll (sp, ZH) für eine
Besserstellung von Migrantinnen und die entsprechende Änderung des Bundesgesetzes
über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer gutgeheissen. Die Initiative verlangte
insbesondere eine zivilstandsunabhängige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für
Migrantinnen, die sich von ihrem gewalttätigen, in der Schweiz lebenden Ehemann
trennen. 2001 hatte der Ständerat entschieden, auf den Entwurf nicht einzutreten resp.
dessen Behandlung bis nach Abschluss der Totalrevision des Ausländerrechts zu
sistieren. Er übernahm damit die Auffassung des Bundesrates, der auf die laufenden
Arbeiten verwies. Da er das Anliegen im neuen Ausländergesetz weitgehend als
berücksichtigt erachtete, weigerte sich der Ständerat nun erneut, darauf einzutreten,
womit das Geschäft erledigt ist. Aus den gleichen Gründen beschloss er, eine 2001 von
ihm gutgeheissene parlamentarische Initiative Hess (fdp, OW) für eine
Vorbereitungshaft bei Ausweisungen sowie zur Bekämpfung von Scheinehen nicht
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weiter zu verfolgen; bei diesem Geschäft hatte sich der Nationalrat 2004 mit den
gleichen Argumenten gegen Eintreten ausgesprochen. 58

Asylpolitik

Der Ständerat beharrte allerdings auf seiner harten Linie. In der Wintersession nahm er
mit 22 zu 6 Stimmen eine parlamentarische Initiative Hess (fdp, OW) an, die verlangt,
das Asylgesetz sei dahingehend zu ergänzen, dass bei der Ergreifung eines illegal
anwesenden Ausländers umgehend die Vorbereitungshaft angeordnet werden kann,
wenn die Gefahr besteht, dass er untertauchen könnte, bevor ein
Wegweisungsentscheid im Asylverfahren gefällt ist. Die kleine Kammer wollte damit
dagegen ankämpfen, dass Ausländer ohne Asylbewerberstatus, die vermutlich in
krimineller Absicht eingereist sind, nach heutiger Gesetzgebung die Ausschaffungshaft
durch die Einreichung eines Asylantrags umgehen resp. verzögern können. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2000
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Ausgehend von einer im Vorjahr vom Nationalrat angenommenen parlamentarischen
Initiative der Zürcher Sozialdemokratin Fehr zur Anschubfinanzierung von
Kinderkrippen erarbeitete die SGK einen Gesetzesentwurf samt
Finanzierungsbeschluss. Sie schlug dem Plenum vor, die Schaffung von neuen
Krippenplätzen während zehn Jahren mit jährlich 100 Mio Fr. zu unterstützen; konkret
vorgelegt wurden ein Bundesgesetz, das die Förderungsmodalitäten regelt, sowie ein
Kreditbeschluss über 400 Mio Fr. für die ersten vier Jahre. Bis auf die SVP, die nach den
Worten ihres Sprechers Bortoluzzi (ZH) „verantwortungsmüde Eltern“ und Zustände „à
la Ostblock“ witterte, und die LP stellten sich alle Fraktionen hinter das Gesetz, das mit
117 zu 53 Stimmen angenommen wurde. SP und CVP stimmten geschlossen zu, bei der
FDP eine Mehrheit (darunter sämtliche Frauen), bei der SVP nur gerade die drei
weiblichen Abgeordneten Fehr (ZH), Gadient (GR) und Haller (BE) sowie Siegrist (AG).
Angesichts der Lage der Bundesfinanzen beantragte der Bundesrat, der das Anliegen
grundsätzlich unterstützte, ein auf maximal acht Jahre und nur je 25 Mio Fr. reduziertes
Engagement. Mit 108 zu 70 Stimmen konnte sich aber der Antrag der Kommission
durchsetzen. Gutzwiller (fdp, ZH) erinnerte als Sprecher der Kommission daran, dass
Studien den volkswirtschaftlichen Nutzen von familienexternen Betreuungsplätzen
nachgewiesen haben, weshalb es sich hier um eine sinnvolle Investition handle. Im
Ständerat machte nur gerade Schmid (cvp, AI) grundsätzlich Opposition gegen die
Vorlage. Ein Rückweisungsantrag Hess (fdp, OW), der zuerst eine Vernehmlassung bei
den Kantonen durchführen wollte, da diese nach dem Auslaufen der
Anstossfinanzierung primär in der Pflicht stehen dürften, die Krippen weiter zu
unterstützen, wurde mit 29 zu 12 Stimmen abgelehnt. Als Kompromiss zwischen
Bundes- und Nationalrat beschloss die kleine Kammer aber, anstatt 400 Mio Fr. nur
200 Mio Fr. für die nächsten vier Jahre zur Verfügung zu stellen und das Programm auf
acht Jahre zu begrenzen; zudem sollten die Beiträge nicht mehr maximal einen Drittel
der Kosten abdecken, sondern höchstens 5000 Fr. pro Krippenplatz. Ein Antrag Jenny
(svp, GL), dem Bundesrat zu folgen, wurde ebenso abgelehnt wie der Antrag Studer (sp,
NE) auf Zustimmung zum Nationalrat. Die Vorlage wurde mit 31 zu 4 Stimmen
angenommen, der Finanzierungsbeschluss mit 23 zu 5 Stimmen. Angesichts der klaren
Willensbezeugung der kleinen Kammer, den Kreditrahmen mindestens um die Hälfte zu
kürzen, bat die Initiantin Fehr (sp, ZH) den Nationalrat, dem Ständerat in allen Punkten
zuzustimmen, um nicht die Vorlage als Ganzes zu gefährden. Mit 120 zu 58 Stimmen
übernahm der Rat die Beschlüsse der Ständekammer. Das Gesetz tritt auf den 1.
Februar 2003 in Kraft. 60
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Zu innerparteilichen Differenzen kam es trotz der Bemühungen um eine klare Linie
schon bald wieder: Die FDP-Delegierten hatten die SVP-Einbürgerungsinitiative
deutlich abgelehnt. Trotzdem warben Exponenten wie Hans Hess (OW), Otto Ineichen
(LU), Filippo Leutenegger (ZH), Walter Müller (SG) und Georges Theiler (LU) für ein Ja
und nahmen gar Einsitz im überparteilichen Ja-Komitee. Philipp Müller (AG), der
„Leuchtturm“ für das Thema schlanker Staat (der sich mit Pelli darauf geeinigt hatte,
nicht im Ja-Komitee mitzumachen), vertrat am Parteitag der FDP Aargau die Ja-Position
zur Einbürgerungsinitiative, die der offiziellen FDP-Parole entsprechende Nein-Position
wurde durch eine SP-Politikerin vertreten. Gespalten blieb die Partei auch beim
Gesundheitsartikel, nach dem Ja auf nationaler Ebene beschloss eine grosse Zahl von
Kantonalsektionen die Nein-Parole. 61

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.05.2008
SABINE HOHL

Auch bei den Wahlen in den Ständerat musste die FDP Verluste hinnehmen. Mit neu elf
Mandaten in der kleinen Kammer musste der Freisinn zwar im Vergleich zu 2007 per
Saldo lediglich einen Sitzverlust verkraften. Dies bedeutete aber erstens ein Rekordtief
und zweitens gleich viele Sitze wie die SP, die zusammen mit der FDP neu die
zweitstärkste Kraft in der kleinen Kammer stellt. Verteidigen konnte der Freisinn seine
Ständeratssitze in den Kantonen Zürich (Gutzwiller), Luzern (Theiler), Obwalden (Hess),
Glarus (Freitag), Appenzell Ausserrhoden (Altherr), Aargau (Egerszegi) und Neuenburg
(Comte). Neu in den Ständerat zogen – den freisinnigen Sitz in ihrem jeweiligen Kanton
verteidigend – Karin Keller-Sutter (SG), die trotz einer gegen sie gerichteten Kampagne
der Weltwoche einen grossen Erfolg feierte, Joachim Eder (ZG) und – wenn auch nur
äusserst knapp mit 763 Stimmen Vorsprung – Fabio Abate (TI). Im Kanton Graubünden
konnte zudem der Sitz der nicht mehr angetretenen SVP erobert werden (Martin
Schmid). Historische Niederlagen musste die FDP hingegen in den Kantonen Solothurn
und Schaffhausen hinnehmen. In beiden Kantonen konnte der Ständeratssitz, den man
in Solothurn seit 163 Jahren inne gehabt hatte, nicht gehalten werden. Mit dem Verlust
in Schaffhausen war der dortige Freisinn erstmals seit 1848 nicht mehr in Bern
vertreten. Keine Chance auf einen Sitzgewinn hatten die Freisinnigen Kandidierenden
schliesslich in den Kantonen Bern (weder im Frühjahr für die Ersatzwahl von
Bundesrätin Sommaruga noch im Herbst), Schwyz, Freiburg, Basel-Stadt, Thurgau,
Waadt, Wallis, Genf und Jura. 62
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